
Abschnitt 4 — Aufgaben des Beirats und der Kollegien

Art. 5 - § 1- Der Beirat hat als Aufgabe, entweder auf eigene Initiative oder auf Antrag des Ministers der Justiz
oder der Gesetzgebenden Kammern Stellungnahmen abzugeben und mit diesen Instanzen Absprache zu halten über
alles, was sich auf das Statut, die Rechte und die Arbeitsbedingungen der Richter und Mitglieder der Staatsanwalt-
schaft bezieht.

§ 2 - Jedes Kollegium bereitet die Stellungnahmen der Generalversammlung sowie die Stellungnahmen über die
Punkte, die entweder vom Vorsitzenden eines Kollegiums oder auf Antrag von mindestens vier Mitgliedern eines
Kollegiums auf die Tagesordnung gesetzt wurden, vor.

Die Tagesordnungen und die Stellungnahmen jedes Kollegiums werden dem anderen Kollegium nach den durch
die Geschäftsordnung bestimmten Modalitäten vom Präsidium übermittelt. Der Vorsitzende beruft den Beirat
entweder auf Antrag eines der Kollegien oder auf eigene Initiative zur Generalversammlung ein.

Die Generalversammlung befindet über die Stellungnahmen der Kollegien.
Wenn die Endstellungnahme der Generalversammlung nicht die einstimmige Meinung der Mitglieder oder der

Kollegien widerspiegelt, hat jedes Mitglied oder Kollegium das Recht, der Endstellungnahme die Darlegung seiner
persönlichen Meinung beizufügen.

§ 3 - Die Art und Weise, wie die Stellungnahmen erstellt werden, und die Fristen, in denen die Stellungnahmen
den konsultierenden Behörden übermittelt werden, werden durch Königlichen Erlass bestimmt.

§ 4 - Der Minister der Justiz übermittelt dem Beirat alle Vorentwürfe von Gesetzen, die vom Ministerrat gebilligt
wurden und sich auf die Aufgaben des Beirats beziehen.

§ 5 - Die Stellungnahmen des Beirats haben weder verbindliche noch aufschiebende Wirkung.

Abschnitt 5 — Allgemeine Bestimmungen

Art. 6 - § 1 - Ein Mitglied des Beirats darf nicht disziplinarrechtlich verfolgt werden wegen einer Meinung, die
es im Rahmen der Ausübung der Aufgaben des Beirats geäußert hat.

§ 2 - Das Personal, das Material und die Räumlichkeiten, die zur Unterstützung der Tätigkeit des Beirats
notwendig sind, werden vom Minister der Justiz zur Verfügung gestellt. Der Stellenplan wird durch Königlichen Erlass
bestimmt. Die für die Arbeit des Beirats erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan des Ministeriums der
Justiz angelegt.

§ 3 - Der Sitz des Beirats liegt im Verwaltungsbezirk Brüssel-Hauptstadt.

Art. 7 - In Abweichung von Artikel 3 § 2 Absatz 3 werden die ersten Wahlen für den Beirat vom Minister der
Justiz organisiert, und zwar gleichzeitig mit den Wahlen für den Hohen Justizrat.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2012/00112]N. 2012 — 712
6 JUNI 2010. — Sociaal Strafwetboek, Boek I (artikelen 1 tot 116)

Duitse vertaling

De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van Boek I van het
Sociaal Strafwetboek (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2012/00112]D. 2012 — 712
6. JUNI 2010 — Sozialstrafgesetzbuch, Buch I (Artikel 1 bis 116) — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung von Buch I des Sozialstrafgesetzbuches.
Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

6. JUNI 2010 — Gesetz zur Einführung des Sozialstrafgesetzbuches

ALBERT II., König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL 1

Allgemeine Bestimmung

Artikel 1

Erwähnte Angelegenheit
Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

KAPITEL 2

Das Sozialstrafgesetzbuch

Art. 2

Das Sozialstrafgesetzbuch
Die nachfolgenden Bestimmungen bilden das Sozialstrafgesetzbuch.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00112]F. 2012 — 712
6 JUIN 2010. — Code pénal social, Livre Ier (articles 1er à 116)

Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande du
Livre Ier du Code pénal social (Moniteur belge du 1er juillet 2010).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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SOZIALSTRAFGESETZBUCH

BUCH I

VORBEUGUNG, FESTSTELLUNG UND VERFOLGUNG VON VERSTÖSSEN
UND DEREN AHNDUNG IM ALLGEMEINEN

TITEL 1 — Vorbeugungs- und Überwachungspolitik

KAPITEL 1 — Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - Politik der Bekämpfung von illegaler Arbeit und Sozialbetrug
§ 1 - Im Sinne des vorliegenden Titels versteht man unter Sozialbetrug und illegaler Arbeit: jeden Verstoß gegen

soziale Rechtsvorschriften, die in die Zuständigkeit der Föderalbehörde fallen.
§ 2 - Die Politik der Bekämpfung von illegaler Arbeit und Sozialbetrug wird vom Ministerrat festgelegt; dieser

beauftragt die zuständigen Minister mit ihrer Ausführung.
Der durch vorliegenden Titel definierte institutionelle Koordinierungsrahmen fügt sich in die Politik zur

Bekämpfung von illegaler Arbeit und Sozialbetrug.
Diese Politik wird dem Dienst für Sozialinformation und -ermittlung von den für die Sozialen Angelegenheiten,

die Beschäftigung, die Justiz und die Selbständigen zuständigen Ministern binnen fünfzehn Tagen nach den
Notifizierungen des Ministerrates mitgeteilt.

Art. 2 - Strategieplan und operativer Plan
Jährlich wird ein Strategieplan ausgearbeitet und für den 30. April dem Ministerrat mitgeteilt. Er bezieht sich

insbesondere auf die Thematik des Beitragsbetrugs, des Sozialleistungsbetrugs und der illegalen Arbeit.
Nach Billigung durch den Ministerrat wird für den 15. September ein operativer Plan erstellt, der aus zwei Teilen

besteht: einem Teil in Bezug auf den Beitragsbetrug und einem Teil in Bezug auf den Sozialleistungsbetrug.
In den beiden Teilen werden die zu unternehmenden Aktionen, die zu entwickelnden Informatikprojekte, die

einzusetzenden Mittel, die zu verwirklichenden Zielsetzungen, die auf der Grundlage messbarer Indikatoren festgelegt
werden, und die Haushaltseinnahmen, die im Rahmen der Aufträge des Föderalen Orientierungsbüros erzielt werden,
bestimmt.

KAPITEL 2 — Dienst für Sozialinformation und -ermittlung

Art. 3 - Zusammensetzung des Dienstes für Sozialinformation und -ermittlung
Es wird ein Dienst für Sozialinformation und -ermittlung eingerichtet, der sich aus dem Allgemeinen Rat der

Partner und dem Föderalen Orientierungsbüro zusammensetzt.

Art. 4 - Zusammensetzung des Allgemeinen Rates der Partner
Der Allgemeine Rat der Partner setzt sich zusammen aus:
1. dem in Artikel 6 § 3 Nr. 1 erwähnten Direktor des Föderalen Orientierungsbüros,
2. dem Präsidenten des Direktionsausschusses des Föderalen Öffentlichen Dienstes Beschäftigung, Arbeit und

Soziale Konzertierung,
3. dem Präsidenten des Direktionsausschusses des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit,
4. den leitenden Beamten folgender Dienste:
a) Verwaltung Kontrolle der Sozialgesetze des Föderalen Öffentlichen Dienstes Beschäftigung, Arbeit und Soziale

Konzertierung,
b) Verwaltung der Sozialinspektion des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit,
c) Inspektionsdienst des Landesamtes für soziale Sicherheit,
d) Inspektionsdienst des Landesamtes für Arbeitsbeschaffung,
5. den Generalverwaltern des Landesamtes für soziale Sicherheit, des Landesinstituts der Sozialversicherungen für

Selbständige, des Landesamtes für Arbeitsbeschaffung, des Landespensionsamtes, des Landesinstituts für Kranken-
und Invalidenversicherung und des Landesamtes für Familienbeihilfen zugunsten von Lohnempfängern,

6. dem vom Kollegium der Generalprokuratoren bestimmten Generalprokurator,
7. dem Generalkommissar der föderalen Polizei,
8. dem Präsidenten des Direktionsausschusses des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen,
9. dem Sekretär des Nationalen Arbeitsrates,
10. sechs Vertretern der Sozialpartner mit der gleichen Anzahl wie die repräsentativsten Arbeitgeberorganisationen

und die repräsentativsten Arbeitnehmerorganisationen, wie im Nationalen Arbeitsrat bestimmt,
11. einem Vertreter des Hohen Rates für Selbständige und Kleine und Mittlere Betriebe.
Ein von jeder der aufgrund von Artikel 6 § 1 IX des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der

Institutionen in Sachen Beschäftigung zuständigen Behörden bestimmter Vertreter, also vier Vertreter, kann auf Antrag
der Regionen auch an den Sitzungen teilnehmen.

Es können auch Vertreter der Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen, die von der Bekämpfung der illegalen
Arbeit und des Sozialbetrugs betroffen sind, sowie Berufsorganisationen, die ein Partnerschaftsabkommen unterzeich-
net haben, eingeladen werden, um mit beratender Stimme an den Sitzungen teilzunehmen, und zwar unter den vom
Allgemeinen Rat der Partner festgelegten Bedingungen.

Der Allgemeine Rat der Partner kann für die Untersuchung spezifischer Fragen unter Bedingungen, die er festlegt,
auch Sachverständige heranziehen.

Der König legt auf Vorschlag des Allgemeinen Rates die Geschäftsordnung fest, in der unter anderem die Regeln
für die Ersetzung der Mitglieder und die Ladung der Mitglieder, Gäste oder Sachverständigen bestimmt werden.

Der Vorsitz des Allgemeinen Rates der Partner wird vom Direktor des Föderalen Orientierungsbüros geführt.
Er beruft die Mitglieder des Allgemeinen Rates der Partner mindestens zweimal pro Jahr ein. Er teilt ihnen die

Leitlinien der vom Ministerrat festgelegten Politik in Sachen Bekämpfung der illegalen Arbeit und des Sozialbetrugs
mit.
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Art. 5 - Aufträge des Allgemeinen Rates der Partner
Der Allgemeine Rat der Partner ist ein Organ für Überlegung und Stellungnahme im Rahmen der Bekämpfung des

Sozialbetrugs und der illegalen Arbeit und über die optimale Arbeitsweise der Bezirksbüros.
Der Allgemeine Rat der Partner hat ebenfalls zum Auftrag, dem (den) zuständigen Minister(n) Vorschläge zur

Anpassung der Rechtsvorschriften, die auf die Bekämpfung der illegalen Arbeit und des Sozialbetrugs anwendbar
sind, zu unterbreiten.

Von Amts wegen oder auf Antrag eines Ministers erstellt er Empfehlungen und gibt er Stellungnahmen ab zu
Gesetzentwürfen und Gesetzesvorschlägen über die Bekämpfung der illegalen Arbeit und des Sozialbetrugs.

Er wird vom Föderalen Orientierungsbüro in Bezug auf den in Artikel 2 erwähnten Strategieplan zu Rate gezogen.
Er billigt den in Artikel 7 Nr. 16 definierten Jahresbericht. Der Vorsitzende legt der Regierung den gebilligten

Jahresbericht für den 15. September eines jeden Jahres vor.

Art. 6 - Zusammensetzung des Föderalen Orientierungsbüros und des Direktionsausschusses
§ 1 - Es wird ein Föderales Orientierungsbüro eingerichtet, nachstehend «Orientierungsbüro» genannt, Zentrum

für Orientierung, Fachkompetenz und Unterstützung der Inspektionsdienste.
Dem Orientierungsbüro steht ein Sekretariat bei, das aus mindestens zwei Personen besteht.
Das Sekretariat des Orientierungsbüros ist auch dasjenige des Allgemeinen Rates der Partner.
§ 2 - Das Orientierungsbüro wird von einem Direktionsausschuss verwaltet, der sich zusammensetzt aus:
1. dem in Artikel 6 § 3 Nr. 1 erwähnten Direktor des Orientierungsbüros,
2. den leitenden Beamten:
- der Sozialinspektion des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit,
- der Generaldirektion Kontrolle der Sozialgesetze des Föderalen Öffentlichen Dienstes Beschäftigung, Arbeit und

Soziale Konzertierung,
- der Generaldirektion der Inspektionsdienste des Landesamtes für soziale Sicherheit,
- des Inspektionsdienstes des Landesamtes für Arbeitsbeschaffung,
- der Generaldirektion Selbständige des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit,
- des Inspektionsdienstes des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige,
3. dem vom Kollegium der Generalprokuratoren bestimmten Generalprokurator,
4. den vom Landespensionsamt, vom Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung und vom

Landesamt für Familienbeihilfen zugunsten von Lohnempfängern abgeordneten leitenden Beamten.
Dieser Direktionsausschuss ist beauftragt, den Strategieplan und den operativen Plan, die in Artikel 2 erwähnt

sind, zu erstellen und für deren Follow-up zu sorgen.
§ 3 - Das Orientierungsbüro setzt sich zusammen aus:
1. dem Direktor,
2. einem Magistrat eines Arbeitsauditorats oder eines Generalarbeitsauditorats,
3. Mitgliedern des Föderalen Öffentlichen Dienstes Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung, des

Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit, der öffentlichen Einrichtungen für soziale Sicherheit oder des
Föderalen Öffentlichen Dienstes Sozialeingliederung,

4. einem Mitglied des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen,
5. Analytikern und Sachverständigen im Bereich der Ermittlung und Bekämpfung von Betrug, die beauftragt sind,

alle zur Ermittlung und Analyse von Betrugspraktiken nützlichen Informationen zu sammeln. Dazu wird jede
öffentliche Einrichtung und jede föderale Einrichtung die von den Mitgliedern des Orientierungsbüros angefragten
Auskünfte mitteilen,

6. Sozialinspektoren aus dem Föderalen Öffentlichen Dienst Soziale Sicherheit, dem Föderalen Öffentlichen Dienst
Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung, dem Landesamt für soziale Sicherheit und dem Landesamt für
Arbeitsbeschaffung, die in das Team für die Ermittlung von Computerbetrug integriert werden, das die Inspektions-
dienste mit seinen Fachkenntnissen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützen muss.

§ 4 - Der König bestimmt die Anzahl Mitglieder, aus denen sich das Orientierungsbüro zusammensetzt.

Art. 7 - Aufträge des Orientierungsbüros
Das Orientierungsbüro ist beauftragt:
1. die vom Ministerrat definierte Politik in der Bekämpfung der illegalen Arbeit und des Sozialbetrugs in

Ausführung des Strategieplans und des operativen Plans, die in Artikel 2 erwähnt sind, auszuführen,
2. die Präventionsaktionen, die zur Ausführung dieser Politik notwendig sind, auszuarbeiten und durchzuführen,
3. die Protokolle über die Zusammenarbeit zwischen der Föderalbehörde und den Regionen in Bezug auf die

Koordination der Kontrollen in Sachen illegale Arbeit und Sozialbetrug vorzubereiten,
4. den Realisationsgrad der verschiedenen Elemente des in Artikel 2 erwähnten operativen Plans monatlich zu

evaluieren.
Wenn aus der monatlichen Evaluierung dreimal hintereinander hervorgeht, dass die im operativen Plan

definierten Zielsetzungen oder die Erträge nicht erreicht werden, dann informiert der Direktor den zuständigen
Minister darüber,

5. die Aktion der Inspektionen der föderalen öffentlichen Dienste und der Einrichtungen öffentlichen Interesses,
die von der Bekämpfung der illegalen Arbeit und des Sozialbetrugs betroffen sind, innerhalb der Bezirksbüros zu
orientieren,

6. für die in Artikel 11 erwähnten Bezirksbüros Richtlinien in Ausführung des operativen Plans aufzustellen, die
von dem vom Kollegium der Generalprokuratoren bestimmten Generalprokurator gebilligt werden,

7. die Vorsitzenden der Bezirksbüros zweimal pro Jahr einzuberufen, um eine Koordination der Tätigkeiten dieser
Büros zu organisieren,

8. den in Sachen Bekämpfung der illegalen Arbeit und des Sozialbetrugs zuständigen Verwaltungen und Diensten
den nötigen Beistand zu gewähren, damit die Kontrolloperationen ordnungsgemäß verlaufen,
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9. Studien in Bezug auf die Problematik der illegalen Arbeit und des Sozialbetrugs durchzuführen und es möglich
zu machen, dass gezieltere Aktionen unternommen werden, unter anderem mit der Unterstützung der Analytiker,
deren Auftrag in Artikel 6 § 3 Nr. 5 definiert ist,

10. die Unterstützung der Inspektionsdienste zu gewährleisten,
11. die nötigen Schritte für einen vollen Zugriff auf alle für die Ausführung der Aufträge der Inspektionsdienste

nötigen Datenbanken zu unterstützen,
12. eine Politik zu führen für die Sammlung, die Aufbewahrung, die Entwicklung und den strukturierten

Austausch der Informationen, insbesondere im Rahmen der Modernisierung der sozialen Sicherheit mit der durch das
Gesetz vom 15. Januar 1990 errichteten und organisierten Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit,

13. die gemeinschaftlichen Ausbildungsbedürfnisse der Bediensteten der Inspektionsdienste zu identifizieren und
die nötigen Ausbildungen zu gewährleisten,

14. die für die Bekämpfung der illegalen Arbeit und des Sozialbetrugs notwendige Information zu koordinieren
und zu verbreiten,

15. eine externe Kommunikationspolitik zu definieren,
16. für den 30. Juni beim Allgemeinen Rat Bericht zu erstatten über den Realisationsgrad der im operativen Plan

erwähnten Aktionen, die zu entwickelnden Informatikprojekte, die einzusetzenden Mittel, die Zielsetzungen und die
Haushaltseinnahmen und über den aktuellen Stand der Bekämpfung der illegalen Arbeit und des Sozialbetrugs,

17. eine internationale Zusammenarbeit zwischen den Inspektionsdiensten im Rahmen der den verschiedenen
Diensten gemeinsamen Aktionen auszuarbeiten und zu verfolgen,

18. für die Ausführung der von dem (den) Minister(n) abgeschlossenen Partnerschaftsabkommen zu sorgen,
19. dem Allgemeinen Rat im Rahmen seiner Aufträge beizustehen.

Art. 8 - Ausschließlichkeit der Funktion des Direktors des Orientierungsbüros,
Bedingungen für die Ernennung und Statut dieses Direktors

Der Direktor des Orientierungsbüros muss Inhaber einer Managementfunktion sein.
Der Direktor darf während der Dauer seines Mandats keine andere Funktion ausüben, noch darf er Inhaber eines

durch Wahl vergebenen öffentlichen Mandats sein.
Mit vorheriger Erlaubnis des Königs wird von der im vorhergehenden Absatz angeführten Regel abgewichen,

wenn es sich um die Ausübung eines Lehramtes in einer Lehranstalt für Hochschulunterricht oder um die
Mitgliedschaft in einem Prüfungsausschuss handelt.

Der König bestimmt die Bedingungen für die Ernennung und das Besoldungs- und Verwaltungsstatut des
Direktors.

Art. 9 - Aufträge des Direktors des Orientierungsbüros
Der Direktor übt die tägliche Geschäftsführung des Orientierungsbüros aus und führt den vom Orientierungsbüro

erstellten operativen Plan aus.
Der Direktor des Orientierungsbüros ist Mitglied der Arbeitsgruppe zur Modernisierung der sozialen Sicherheit.
Er stellt der Arbeitsgruppe zur Modernisierung der sozialen Sicherheit für den 15. September eines jeden Jahres

den in Artikel 2 erwähnten operativen Plan vor.
Er sitzt in dem beim FÖD Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung eingesetzten Ausschuss für

Partnerschaftsabkommen. Er teilt die Ergebnisse der Arbeiten dieses Ausschusses dem Orientierungsbüro und dem
Allgemeinen Rat mit.

Der Direktor teilt dem Prokurator des Königs oder dem Arbeitsauditor jede Information mit, die zur Einleitung
eines Gerichtsverfahrens Anlass geben kann.

Art. 10 - Befugnisse, Ernennung und Statut der Mitglieder des Orientierungsbüros
Die Sozialinspektoren, die Mitglied des Orientierungsbüros sind, behalten während der Dauer ihres Mandats ihre

Eigenschaft als Sozialinspektor im Sinne von Titel 2.
Die anderen Mitglieder des Orientierungsbüros, wie sie in Artikel 6 § 3 erwähnt sind, verfügen über den gleichen

Zugriff auf die Datenbanken wie die Sozialinspektoren im Sinne von Titel 2.
Es wird davon ausgegangen, dass die in Artikel 6 § 3 Nr. 5 erwähnten Mitglieder des Orientierungsbüros für die

Ausübung der ihnen erteilten Aufgaben in Bezug auf die Ermittlung und Analyse der Betrugspraktiken und die
Sammlung aller dazu nützlichen Informationen die Eigenschaft eines Sozialinspektors haben.

Die Mitglieder des Orientierungsbüros werden vom König ernannt.
Der König legt das Verwaltungs- und Besoldungsstatut der Mitglieder des Orientierungsbüros fest.
Er legt die Anwerbungsmodalitäten fest.

KAPITEL 3 — Bezirksbüro

Art. 11 - Bezirksbüro
Pro Gerichtsbezirk wird ein Bezirksbüro eingerichtet, nachstehend «Büro» genannt, dessen Vorsitz vom

Arbeitsauditor geführt wird und das sich im Übrigen aus einem Vertreter der in Artikel 4 Absatz 1 Nr. 4 erwähnten
Dienste, einem Vertreter des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen, einem Magistrat der Staatsanwaltschaft des
Prokurators des Königs, einem Mitglied der föderalen Polizei, einem in Artikel 6 § 3 Nr. 3 erwähnten Mitglied und dem
Sekretär des Büros zusammensetzt.

An dem Bezirksbüro wird auf seinen Antrag hin der Vertreter des regionalen Inspektionsdienstes beteiligt, der
aufgrund von Artikel 6 § 1 IX des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen in Sachen
Beschäftigung zuständig ist.

Wenn es für eine effiziente Arbeitsorganisation erforderlich ist und sofern die betreffenden Gerichtsbezirke jeweils
nicht mehr als acht Kantone umfassen, kann ein Büro mehrere Gerichtsbezirke umfassen.

Wenn es für eine effizientere Arbeitsorganisation erforderlich ist, können in einem Gerichtsbezirk zwei
Bezirksbüros geschaffen werden.

In den in den zwei vorhergehenden Absätzen erwähnten Fällen wird die Fusion oder Aufspaltung der
Bezirksbüros von den ursprünglichen Bezirksbüros beantragt; sie unterbreiten dem Direktionsausschuss des
Orientierungsbüros diesen Vorschlag zur Genehmigung.
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Art. 12 - Auftrag des Büros
Der Auftrag des Büros als örtlicher operativer Zweig besteht darin:
1. die Kontrollen der Einhaltung der verschiedenen sozialen Rechtsvorschriften in Bezug auf die illegale Arbeit

und den Sozialbetrug zu organisieren und zu koordinieren,
2. die Richtlinien und Anweisungen des Orientierungsbüros auszuführen,
3. Informationen anzulegen und Ausbildungen zu organisieren für die Mitglieder der Dienste, die an den

Versammlungen des Büros teilnehmen,
4. die nötigen Informationen zu erteilen, die es ermöglichen, die Bilanz der von den Inspektionsdiensten innerhalb

des Büros geführten gemeinsamen Aktionen zu ziehen,
5. die Mitglieder des Bezirksbüros über die Weiterverfolgung der Akten, die von den Sozialinspektionsdiensten

bearbeitet werden und Gegenstand einer gerichtlichen Verfolgung sind, und über die für die Inspektionsdienste
relevanten Rechtsprechungen zu informieren,

6. die Weiterbildung der Mitglieder im Sozialstrafrecht zu gewährleisten.

Art. 13 - Engere Gruppe für regionale Intervention, Auftrag und Zusammensetzung dieser Gruppe
§ 1 - Das Büro errichtet in seiner Mitte eine engere Gruppe für regionale Intervention, GRI genannt, die mindestens

einmal pro Monat zusammentritt und deren Vorsitz vom Arbeitsauditor geführt wird.
Die GRI ist beauftragt, auf der Grundlage von mindestens zwei Aktionen pro Monat und wie im Aktionsplan

vorgesehen die Kontrollen der Einhaltung der verschiedenen sozialen Rechtsvorschriften in Bezug auf die illegale
Arbeit und den Sozialbetrug zu organisieren und zu koordinieren.

Sie sorgt dafür, dass der jährliche Aktionsplan konkret angewandt wird, indem sie lokal gezielte Kontrollen
organisiert.

Dazu nimmt sie alle notwendigen und sachdienlichen Kontakte auf.
Das Orientierungsbüro kann auf Vorschlag eines seiner Mitglieder beschließen, dass eine nationale Aktion aller

GRI oder eine umfangreiche Aktion stattfindet.
§ 2 - Jede GRI setzt sich aus folgenden Vertretern zusammen:
1. dem Vorsitzenden, Arbeitsauditor,
2. dem Sekretär des Büros,
3. einem in Artikel 6 § 3 Nr. 3 erwähnten Mitglied des Orientierungsbüros,
4. einem Vertreter der Sozialinspektion,
5. einem Vertreter der Kontrolle der Sozialgesetze,
6. einem Vertreter des Inspektionsdienstes des Landesamtes für soziale Sicherheit,
7. einem Vertreter des Landesamtes für Arbeitsbeschaffung.
Die GRI kann jede Person einladen, die für die Vorbereitung und die Durchführung der programmierten

Operationen besonders kompetent ist.
An der GRI wird auf seinen Antrag hin der Vertreter des regionalen Inspektionsdienstes beteiligt, der aufgrund

von Artikel 6 § 1 IX des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen in Sachen Beschäftigung
zuständig ist.

§ 3 - Die Sekretariatsgeschäfte der GRI werden von einem Sozialinspektor eines der vier Sozialinspektionsdienste
(Sozialinspektion, Kontrolle der Sozialgesetze, Landesamt für Arbeitsbeschaffung, Landesamt für soziale Sicherheit)
wahrgenommen, der vom Orientierungsbüro gemäß dem Vereinbarungsprotokoll bestimmt wird.

Dieser Inspektor arbeitet eng mit dem Vorsitzenden und den anderen Mitgliedern der GRI zusammen, um:
1. die monatlichen Versammlungen der GRI vorzubereiten,
2. zu gewährleisten, dass die Ergebnisse der durchgeführten Aktionen dem Orientierungsbüro mitgeteilt werden.
Das Protokoll der monatlichen Versammlung der GRI wird dem Orientierungsbüro übermittelt.

Art. 14 - Sekretariat des Büros
Die Büros werden von einem Sekretariat unterstützt, das pro Bezirksbüro eingerichtet wird.
Die Sekretariatsgeschäfte werden entweder von der Kontrolle der Sozialgesetze oder von der Sozialinspektion

oder von der Inspektion des LASS oder von der Inspektion des LAAB gemäß dem vom Orientierungsbüro
vorgeschlagenen Vereinbarungsprotokoll wahrgenommen.

Es werden jedoch ein Sekretariat für die Region Brüssel-Hauptstadt und ein Sekretariat für den Bezirk
Halle-Vilvoorde eingerichtet.

Das Sekretariat wird am Sitz eines der in Absatz 2 erwähnten Dienste angesiedelt.
Die Protokolle der Versammlungen der Büros werden vom Sekretariat erstellt und sie werden dem Orientierungs-

büro übermittelt.

Art. 15 - Partnerschaftsausschuss, Zusammensetzung dieses Ausschusses und Partnerschaftsabkommen
Es wird ein Partnerschaftsausschuss mit Sitz beim FÖD Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung

eingesetzt. Er setzt sich zusammen aus:
1. dem in Artikel 6 § 3 Nr. 1 erwähnten Direktor des Orientierungsbüros,
2. dem Sekretär des Nationalen Arbeitsrates,
3. den Generalverwaltern des Landesamtes für soziale Sicherheit und des Landesamtes für Arbeitsbeschaffung,
4. den Präsidenten der Direktionsausschüsse des Föderalen Öffentlichen Dienstes Beschäftigung, Arbeit und

Soziale Konzertierung, des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit und des Föderalen Öffentlichen Dienstes
Finanzen.

Der Vorsitz dieses Ausschusses wird vom Präsidenten des Direktionsausschusses des Föderalen Öffentlichen
Dienstes Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung geführt.

Dieser Ausschuss ist beauftragt, die Partnerschaftsabkommen zwischen dem (den) zuständigen Minister(n) und
Organisationen vorzubereiten.

Im Partnerschaftsabkommen können die unterzeichnenden Parteien über jede Informations- und Sensibilisierungs-
aktion beschließen, die sich an die Gewerbetreibenden und die Verbraucher richtet. Sie dürfen auch die Lieferung jeder
zur Vorbeugung und Feststellung von Verstößen nötigen Information durch die Organisationen organisieren.
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TITEL 2 — Ausübung der Überwachung und Eigenschaft eines Gerichtspolizeioffiziers

KAPITEL 1 - Allgemeines

Art. 16 - Begriffsbestimmungen
Für die Anwendung von Buch I des vorliegenden Gesetzbuches und seiner Ausführungsmaßnahmen versteht man

unter:
1. Sozialinspektoren: die Beamten, die unter der Autorität der Minister stehen, zu deren Zuständigkeitsbereich die

Beschäftigung und die Arbeit, die soziale Sicherheit, die sozialen Angelegenheiten und die Volksgesundheit gehören,
oder die den davon abhängenden öffentlichen Einrichtungen unterstehen und die beauftragt sind mit der
Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzbuches, der in Buch II des vorliegenden
Gesetzbuches erwähnten Gesetze und der anderen Gesetze, für die sie beauftragt sind, die Einhaltung zu überwachen,
und mit der Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der Ausführungserlasse des vorliegenden Gesetzbuches
und der vorerwähnten Gesetze,

2. Arbeitnehmern: Personen, die aufgrund eines Arbeitsvertrags unter der Autorität einer anderen Person
Arbeitsleistungen erbringen, und ihnen gleichgestellte Personen:

a) Personen, die anders als aufgrund eines Arbeitsvertrags unter der Autorität einer anderen Person Arbeitsleis-
tungen erbringen,

b) Personen, die keine Arbeitsleistungen unter der Autorität einer anderen Person erbringen, die aber den
Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer ganz oder teilweise unterliegen,

3. Arbeitgebern:
a) Personen, die Autorität über die Arbeitnehmer ausüben,
b) Personen, die aufgrund sozialer Rechtsvorschriften mit ihnen gleichgestellt werden,
c) mit einem Arbeitgeber werden ebenfalls gleichgestellt:
- Personen, die Kinder Arbeitsleistungen erbringen lassen oder sie Tätigkeiten ausführen lassen,
- Importeure von Rohdiamanten,
- Reeder,
- Personen, die eine Arbeitsvermittlungsstelle betreiben oder im Rahmen der Rechtsvorschriften über das Betreiben

von Stellen für entgeltliche Arbeitsvermittlung eine Provision einfordern,
- Entleiher im Rahmen der Rechtsvorschriften über zeitweilige Arbeit, Leiharbeit und Arbeitnehmerüberlassung

und Personen, die für eigene Rechnung Entleihern Arbeitnehmer überlassen,
4. Anspruchsberechtigten: Personen, die Anspruch haben auf Sozialleistungen, entweder aufgrund der sozialen

Sicherheit oder aufgrund eines Sozialhilfesystems, oder auf andere Vorteile, die durch die Rechtsvorschriften gewährt
werden, deren Überwachung die Sozialinspektoren ausüben, und Personen, die Anspruch darauf erheben,

5. Sozialdaten: alle für die Anwendung der Rechtsvorschriften über das Arbeitsrecht und die soziale Sicherheit
notwendigen Daten,

6. personenbezogenen Sozialdaten: alle Sozialdaten, die eine Person betreffen, die identifiziert ist oder identifiziert
werden kann,

7. personenbezogenen medizinischen Daten: alle personenbezogenen Sozialdaten, aus denen man eine Informa-
tion über den früheren, heutigen oder zukünftigen körperlichen oder geistigen Gesundheitszustand der Person, die
identifiziert ist oder identifiziert werden kann, ableiten kann, mit Ausnahme der reinen Verwaltungs- oder
Buchführungsdaten betreffend die ärztlichen Behandlungen oder die ärztliche Versorgung,

8. öffentlichen Einrichtungen für soziale Sicherheit: öffentliche Einrichtungen und föderale öffentliche Dienste, die
mit der Anwendung der Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit beauftragt sind,

9. mitwirkenden Einrichtungen für soziale Sicherheit: privatrechtliche Einrichtungen, die anerkannt sind, um bei
der Anwendung der Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit mitzuwirken,

10. Arbeitsstätten: alle Orte, wo Tätigkeiten, die der Kontrolle seitens der Sozialinspektoren unterworfen sind,
ausgeübt werden oder wo Personen beschäftigt sind, die den Bestimmungen der Rechtsvorschriften unterliegen, deren
Überwachung die Sozialinspektoren ausüben, und unter anderem Betriebe, Teile von Betrieben, Einrichtungen, Teile
von Einrichtungen, Gebäude, Räumlichkeiten, Orte innerhalb des Betriebs, Baustellen und Arbeiten außerhalb des
Betriebs,

11. Datenträgern: alle Datenträger unter welcher Form auch immer, wie Bücher, Register, Unterlagen, numerische
oder digitale Datenträger, Platten, Bänder, einschließlich derjenigen, die durch ein Datenverarbeitungssystem oder
jedes andere elektronische Gerät zugänglich sind,

12. Zuwiderhandelndem: Person, der eine administrative Geldbuße auferlegt werden kann,
13. zuständiger Verwaltung: die Verwaltung und die Beamten, die vom König bestimmt werden, um

administrative Geldbußen aufzuerlegen.

Art. 17 - Mit der Überwachung beauftragte Behörden
Unbeschadet der Befugnisse der Gerichtspolizeioffiziere überwachen die vom König bestimmten Beamten, die von

den zuständigen Behörden bestimmten Beamten und die Sozialinspektoren die Einhaltung der Bestimmungen des
vorliegenden Gesetzbuches, der in Buch II des vorliegenden Gesetzbuches erwähnten Gesetze und der anderen
Gesetze, für die sie beauftragt sind, die Einhaltung zu überwachen, und die Einhaltung der Bestimmungen der
Ausführungserlasse des vorliegenden Gesetzbuches und der vorerwähnten Gesetze.

Der König bestimmt die Gesetze und Ausführungserlasse, für die die Dienste, denen die Sozialinspektoren
angehören, zuständig sind.

KAPITEL 2 — Befugnisse der Sozialinspektoren und Eigenschaft eines Gerichtspolizeioffiziers

Abschnitt 1 — Allgemeines

Art. 18 - Zweckprinzip
Die Sozialinspektoren üben die im vorliegenden Kapitel erwähnten Befugnisse aus im Hinblick auf die

Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzbuches, der in Buch II des vorliegenden
Gesetzbuches erwähnten Gesetze und der anderen Gesetze, für die sie beauftragt sind, die Einhaltung zu überwachen,
und im Hinblick auf die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der Ausführungserlasse des vorliegenden
Gesetzbuches und der vorerwähnten Gesetze.
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Art. 19 - Verhältnismäßigkeitsprinzip
Bei der Ausübung der im vorliegenden Kapitel erwähnten Befugnisse müssen die Sozialinspektoren dafür sorgen,

dass die von ihnen angewandten Mittel geeignet und erforderlich sind für die Überwachung der Einhaltung der
Bestimmungen des vorliegenden Gesetzbuches, der in Buch II des vorliegenden Gesetzbuches erwähnten Gesetze und
der anderen Gesetze, für die sie beauftragt sind, die Einhaltung zu überwachen, und für die Überwachung der
Einhaltung der Bestimmungen der Ausführungserlasse des vorliegenden Gesetzbuches und der vorerwähnten Gesetze.

Art. 20 - Legitimationsbescheinigung
Die Sozialinspektoren führen bei der Ausübung ihrer Aufträge die Legitimationsbescheinigung für ihr Amt mit

sich mit.
Die Sozialinspektoren müssen ihre Legitimationsbescheinigung immer vorzeigen.
Der König bestimmt das Muster dieser Legitimationsbescheinigung.

Art. 21 - Beurteilungsbefugnis der Sozialinspektoren
Unbeschadet des Anforderungsrechts der Staatsanwaltschaft und des Untersuchungsrichters, das in den

Artikeln 28ter § 3 und 56 § 2 des Strafprozessgesetzbuches erwähnt ist, verfügen die Sozialinspektoren über eine
Beurteilungsbefugnis, um:

1. Auskünfte und Ratschläge zu erteilen, insbesondere in Bezug auf die wirksamsten Mittel zur Einhaltung der
Bestimmungen des vorliegenden Gesetzbuches, der in Buch II des vorliegenden Gesetzbuches erwähnten Gesetze und
der anderen Gesetze, für die sie beauftragt sind, die Einhaltung zu überwachen, und zur Einhaltung der Bestimmungen
der Ausführungserlasse des vorliegenden Gesetzbuches und der vorerwähnten Gesetze, deren Überwachung sie
ausüben,

2. Verwarnungen zu erteilen,
3. dem Zuwiderhandelnden eine Frist zu setzen, damit er sich den Vorschriften anpasst,
4. die in den Artikeln 23 bis 49 erwähnten Maßnahmen zu ergreifen,
5. Protokolle zur Feststellung der Verstöße gegen die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzbuches, der in Buch II

des vorliegenden Gesetzbuches erwähnten Gesetze und der anderen Gesetze, für die sie beauftragt sind, die Einhaltung
zu überwachen, und gegen die Bestimmungen der Ausführungserlasse des vorliegenden Gesetzbuches und der
vorerwähnten Gesetze aufzunehmen.

Art. 22 - Möglichkeit, die Unterstützung der Polizei anzufordern
Die Sozialinspektoren können in der Ausübung ihres Amtes die Unterstützung der Polizei anfordern.

Abschnitt 2 — Befugnisse der Sozialinspektoren

Art. 23 - Zugang zu Arbeitsstätten
Die Sozialinspektoren dürfen bei der Ausübung ihres Auftrags zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne vorherige

Ankündigung alle Arbeitsstätten oder anderen Orte, die ihrer Kontrolle unterworfen sind oder von denen sie
vernünftigerweise annehmen können, dass dort Personen beschäftigt sind, die den Bestimmungen der Rechtsvorschrif-
ten unterliegen, deren Überwachung sie ausüben, frei betreten.

Art. 24 - Zugang zu bewohnten Räumlichkeiten
§ 1 - Die Sozialinspektoren haben nur in folgenden Fällen Zugang zu bewohnten Räumlichkeiten:
- wenn die Sozialinspektoren sich vor Ort begeben, um einen Verstoß auf frischer Tat festzustellen,
- auf Antrag oder mit Zustimmung der Person, die das effektive Nutzungsrecht an den bewohnten Räumlichkeiten

hat; der Antrag oder die Zustimmung muss schriftlich und vor der Haussuchung erfolgen,
- bei einem Anruf aus diesem Ort,
- bei Brand oder Überschwemmung,
- wenn die Sozialinspektoren im Besitz einer vom Untersuchungsrichter ausgestellten Ermächtigung zur

Haussuchung sind.
§ 2 - Um eine Ermächtigung zur Haussuchung zu erhalten, richten die Sozialinspektoren einen mit Gründen

versehenen Antrag an den Untersuchungsrichter. Dieser Antrag enthält mindestens:
- die Angaben in Bezug auf die Identifizierung der bewohnten Räumlichkeiten, die Gegenstand der Haussuchung

sind,
- die Angaben in Bezug auf die Rechtsvorschriften, die Gegenstand der Kontrolle sind und für die die

Sozialinspektoren der Meinung sind, dass sie eine Ermächtigung zur Haussuchung benötigen,
- gegebenenfalls die Angaben in Bezug auf die eventuellen Verstöße, die Gegenstand der Kontrolle sind,
- alle Unterlagen und Auskünfte, aus denen hervorgeht, dass der Rückgriff auf dieses Mittel notwendig ist.
Die Sozialinspektoren können eine Ermächtigung zur Haussuchung für den Zugang zu den bewohnten

Räumlichkeiten nach 21 Uhr und vor 5 Uhr erhalten, vorausgesetzt, der Antrag an den Untersuchungsrichter wird mit
besonderen Gründen versehen.

§ 3 - Der Untersuchungsrichter entscheidet binnen einer Frist von höchstens 48 Stunden nach Erhalt des Antrags.
Die Entscheidung des Untersuchungsrichters ist mit Gründen versehen.
Die Entscheidung des Untersuchungsrichters infolge eines Antrags auf Haussuchung für den Zugang zu den

bewohnten Räumlichkeiten nach 21 Uhr und vor 5 Uhr ist jedoch mit besonderen Gründen versehen.
Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel möglich.
Mit Ausnahme der Schriftstücke, aus denen die Identität des Einreichers einer eventuellen Beschwerde oder des

Erstatters einer eventuellen Anzeige abgeleitet werden kann, und unbeschadet der Anwendung von Artikel 59 müssen
sämtliche Schriftstücke zur Begründung des Erhalts einer Ermächtigung zur Haussuchung, wie in § 2 Absatz 1
erwähnt, der Strafakte oder der Akte, im Rahmen deren eine administrative Geldbuße auferlegt werden kann,
beigefügt werden.

§ 4 - Im Falle einer Haussuchung in bewohnten Räumlichkeiten verfügen die Sozialinspektoren über sämtliche in
Buch I Titel 2 Kapitel 2 Abschnitt 1, 2 und 3 erwähnten Befugnisse, mit Ausnahme der Ermittlung in Artikel 28
erwähnter Datenträger und der in den Artikeln 30, 31, 32, 33 und 34 Absatz 2 erwähnten Befugnisse.
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Art. 25 - Informationssammlung

Unbeschadet der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels dürfen die Sozialinspektoren alle Untersuchungen,
Kontrollen und Vernehmungen vornehmen und alle Informationen sammeln, die sie für notwendig erachten, um sich
zu vergewissern, dass die Bestimmungen der Rechtsvorschriften, deren Überwachung sie ausüben, tatsächlich
eingehalten werden.

Art. 26 - Identifizierung der Personen

Die Sozialinspektoren dürfen die Personalien der Personen, die sich an den Arbeitsstätten befinden, und aller
Personen, deren Identifizierung sie für die Ausübung der Überwachung für notwendig erachten, aufnehmen.

Zu diesem Zweck können sie von diesen Personen die Vorlegung offizieller Identifizierungsdokumente fordern.

Sie können außerdem diese Personen anhand nichtamtlicher Dokumente, die Letztere ihnen freiwillig vorlegen,
identifizieren, wenn diese Personen keine offiziellen Identifizierungsdokumente vorlegen können oder wenn die
Sozialinspektoren an der Echtheit dieser Dokumente oder an der Identität dieser Personen zweifeln.

Sie können auch in den Fällen, unter den Bedingungen und gemäß den Modalitäten, die in Artikel 39 erwähnt sind,
versuchen, die Identität dieser Personen durch Bildmaterial, ungeachtet des Trägers, zu ermitteln.

Art. 27 - Vernehmung von Personen

Die Sozialinspektoren dürfen jede Person, deren Vernehmung sie für notwendig erachten, entweder einzeln oder
zusammen oder in Anwesenheit von Zeugen über alle Sachverhalte befragen, deren Kenntnis für die Ausübung der
Überwachung nützlich ist.

Art. 28 - Datenträger, die entweder Sozialdaten oder andere vom Gesetz vorgeschriebene Daten enthalten

§ 1 - Die Sozialinspektoren dürfen sich alle Datenträger vorlegen lassen, die sich an den Arbeitsstätten oder an den
anderen Orten befinden, die ihrer Kontrolle unterworfen sind, sofern diese Datenträger:

1. entweder in Artikel 16 Nr. 5 erwähnte Sozialdaten enthalten,

2. oder gleich welche anderen Daten enthalten, die aufgrund der Rechtsvorschriften erstellt, geführt oder
aufbewahrt werden müssen, selbst wenn die Sozialinspektoren nicht mit der Überwachung dieser Rechtsvorschriften
beauftragt sind, sofern diese Daten in dem in § 4 erwähnten Königlichen Erlass vermerkt sind.

Die Sozialinspektoren dürfen sich auch Zugriff auf die in Absatz 1 erwähnten Datenträger verschaffen lassen, die
von diesen Orten aus durch ein Datenverarbeitungssystem oder jedes andere elektronische Gerät zugänglich sind.

§ 2 - Ist der Arbeitgeber, sein Angestellter oder sein Beauftragter zum Zeitpunkt der Kontrolle abwesend, treffen
die Sozialinspektoren die erforderlichen Maßnahmen, um den Arbeitgeber, seinen Angestellten oder seinen
Beauftragten zu erreichen und sich vorerwähnte Datenträger vorlegen zu lassen oder sich Zugriff auf die in § 1 Absatz 1
erwähnten Datenträger verschaffen zu lassen, die von diesen Orten aus durch ein Datenverarbeitungssystem oder jedes
andere elektronische Gerät zugänglich sind.

§ 3 - Die Sozialinspektoren können die Ermittlung und die Untersuchung der in § 1 erwähnten Datenträger in
folgenden Fällen vornehmen:

1. wenn der Arbeitgeber, sein Angestellter oder sein Beauftragter die vorerwähnten Datenträger nicht freiwillig
vorlegt, ohne sich jedoch dieser Ermittlung oder dieser Untersuchung zu widersetzen,

2. wenn der Arbeitgeber, sein Angestellter oder sein Beauftragter zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht erreichbar ist.

Die Sozialinspektoren können die Ermittlung oder Untersuchung dieser Datenträger nur unter der Bedingung
vornehmen, dass dies aufgrund der Art der Ermittlung oder der Untersuchung erforderlich ist, wenn die Gefahr
besteht, dass diese Datenträger oder die Daten, die sie enthalten, bei der Kontrolle verschwinden oder geändert
werden, oder wenn dies für die Gesundheit oder die Sicherheit der Arbeitnehmer erforderlich ist.

Widersetzt sich der Arbeitgeber, sein Angestellter oder sein Beauftragter dieser Ermittlung oder Untersuchung,
wird ein Protokoll wegen Behinderung der Überwachung aufgestellt.

§ 4 - Der König erstellt eine Liste der in § 1 Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Daten, die aufgrund der Rechtsvorschriften
erstellt, geführt oder aufbewahrt werden müssen und die sich an den Arbeitsstätten oder an den anderen Orten, die
der Kontrolle der Sozialinspektoren unterworfen sind, auf Datenträgern befinden oder die von diesen Orten aus durch
ein Datenverarbeitungssystem oder jedes andere elektronische Gerät zugänglich sind, auf das die Sozialinspektoren
Zugriff haben.

Art. 29 - Datenträger mit anderen Daten

Die Sozialinspektoren dürfen sich ebenfalls vor Ort alle Datenträger, die gleich welche anderen Daten enthalten,
zur Einsicht vorlegen lassen, wenn sie dies für die Erfüllung ihres Auftrags für notwendig erachten, und deren
Untersuchung vornehmen.

Sie verfügen ebenfalls über diese Befugnis für die Daten, die durch ein Datenverarbeitungssystem oder jedes
andere elektronische Gerät zugänglich sind.

Art. 30 - Daten in lesbarer und verständlicher Form

Wenn die in den Artikeln 28 und 29 erwähnten Daten durch ein Datenverarbeitungssystem oder jedes andere
elektronische Gerät zugänglich sind, haben die Sozialinspektoren das Recht, sich die auf diesen Datenträgern
gespeicherten Daten in der von ihnen gewünschten Form in lesbarer und verständlicher Form vorlegen zu lassen.
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Art. 31 - Zugriffsrecht
§ 1 - Wenn die in Artikel 28 erwähnten Daten durch ein Datenverarbeitungssystem oder jedes andere elektronische

Gerät von der Arbeitsstätte oder von einem anderen Ort aus, der der Kontrolle der Sozialinspektoren unterworfen ist,
zugänglich sind, müssen der Arbeitgeber, seine Angestellten oder Beauftragten den Sozialinspektoren ein Recht auf
elektronischen Zugriff auf das Datenverarbeitungssystem oder auf jedes andere elektronische Gerät und auf diese
Daten, ein Recht auf physischen Zugriff auf das Innere des Gehäuses des Datenverarbeitungssystems oder jedes
anderen elektronischen Geräts und ein Recht zum Herunterladen und zur Verwendung dieser Daten auf
elektronischem Weg gewährleisten.

§ 2 - Die in § 1 erwähnten Rechte gelten auch, wenn der Ort der Aufbewahrung dieser Daten in einem anderen
Land liegt und diese Daten in Belgien von der Arbeitsstätte oder von einem anderen Ort aus, der der Kontrolle der
Sozialinspektoren unterworfen ist, elektronisch zugänglich sind.

§ 3 - Die in § 1 erwähnten Rechte gelten auch, wenn diese Daten sich in Belgien oder im Ausland in einem nicht
von dem Arbeitgeber, seinen Angestellten oder Beauftragten verwalteten Datenverarbeitungssystem oder anderen
elektronischen Gerät befinden und wenn diese Daten in Belgien von der Arbeitsstätte oder von einem anderen Ort aus,
der der Kontrolle der Sozialinspektoren unterworfen ist, elektronisch zugänglich sind.

§ 4 - Die Sozialinspektoren sorgen dafür, dass die Integrität der erfassten Daten und des Materials, auf das sie
Zugriff haben, gewährleistet wird.

Art. 32 - Information über den Betrieb des Datenverarbeitungssystems
Der Arbeitgeber, seine Angestellten oder Beauftragten, die auf ein Datenverarbeitungssystem oder auf jedes andere

elektronische Gerät zurückgreifen, um die in Artikel 28 erwähnten Daten zu erstellen, zu führen und aufzubewahren,
müssen den Sozialinspektoren, wenn diese sie dazu auffordern, die Akten in Bezug auf die Analysen, die Programme,
die Verwaltung und den Betrieb des verwendeten Systems vor Ort zur Einsicht vorlegen.

Art. 33 - Integrität der Daten
Die Sozialinspektoren dürfen anhand des Datenverarbeitungssystems oder jedes anderen elektronischen Geräts

und unter Mitwirkung des Arbeitgebers, seiner Angestellten oder Beauftragten die Zuverlässigkeit der elektronischen
Daten und der elektronischen Datenverarbeitung überprüfen, indem sie verlangen, dass ihnen Unterlagen zur
Einsichtnahme vorgelegt werden, die insbesondere dazu erstellt worden sind, um die auf den Datenträgern
gespeicherten Daten in eine lesbare und verständliche Form umzusetzen.

Art. 34 - Kopien
Die Sozialinspektoren dürfen Kopien der in den Artikeln 28 und 29 erwähnten Datenträger oder der darin

enthaltenen Daten in welcher Form auch immer anfertigen oder sich diese kostenlos von dem Arbeitgeber, seinen
Angestellten oder Beauftragten bereitstellen lassen. Die Sozialinspektoren beantragen vorzugsweise eine elektronische
Kopie bei dem Arbeitgeber, seinen Angestellten oder Beauftragten.

Handelt es sich um in Artikel 28 erwähnte Datenträger, die über ein Datenverarbeitungssystem zugänglich sind,
dürfen die Sozialinspektoren anhand des Datenverarbeitungssystems oder jedes anderen elektronischen Geräts und
unter Mitwirkung des Arbeitgebers, seiner Angestellten oder Beauftragten in der von ihnen erwünschten Form Kopien
der gesamten vorerwähnten Daten oder eines Teils davon anfertigen.

Art. 35 - Beschlagnahme und Versiegelung
Die Sozialinspektoren können die in Artikel 28 erwähnten Datenträger beschlagnahmen oder versiegeln, egal ob

der Arbeitgeber, seine Angestellten oder Beauftragten Eigentümer dieser Datenträger sind oder nicht.
Sie verfügen über diese Befugnisse, wenn dies für die Ermittlung, die Untersuchung oder die Erbringung des

Nachweises von Verstößen notwendig ist oder wenn die Gefahr besteht, dass anhand dieser Datenträger die Verstöße
fortgesetzt oder neue Verstöße begangen werden.

Ist die Beschlagnahme materiell nicht möglich, werden diese Daten und die zum Verständnis dieser Daten nötigen
Daten auf Datenträger kopiert, die der Behörde gehören. Im Dringlichkeitsfall oder aus technischen Gründen können
Datenträger verwendet werden, die Personen zur Verfügung stehen, die berechtigt sind, das Datenverarbeitungssystem
zu benutzen.

Art. 36 - Übersetzung
Wenn die Überwachung es erforderlich macht, können die Sozialinspektoren eine Übersetzung der in Artikel 28

erwähnten Daten in eine der Landessprachen verlangen, wenn diese Daten in einer anderen Sprache als einer der
Landessprachen erstellt sind.

Art. 37 - Probenentnahme
Die Sozialinspektoren dürfen Proben von allen verarbeiteten oder Fertiggütern, von aufbewahrten, verwendeten

oder gehandhabten Produkten und Stoffen zwecks Analyse oder Erbringung des Nachweises eines Verstoßes
entnehmen und mitnehmen, sofern die Inhaber dieser Güter, Produkte und Stoffe, der Arbeitgeber, seine Angestellten
oder Beauftragten darüber informiert werden. Gegebenenfalls müssen die Inhaber dieser Güter, Produkte und Stoffe,
der Arbeitgeber, seine Angestellten oder Beauftragten die für den Transport und die Aufbewahrung dieser Proben
erforderlichen Verpackungen bereitstellen. Der König bestimmt die Bedingungen und Modalitäten der Entnahme,
Mitnahme und Analyse dieser Proben sowie die Bedingungen und Modalitäten der Zulassung der natürlichen oder
juristischen Personen, die befugt sind, die Analysen durchzuführen.

Art. 38 - Beschlagnahme und Versiegelung anderer Güter
Die Sozialinspektoren dürfen andere beweglichen Güter als Datenträger und auch unbewegliche Güter, die ihrer

Kontrolle unterworfen sind oder anhand deren Verstöße gegen die Rechtsvorschriften, deren Überwachung sie
ausüben, festgestellt werden können, egal ob der Zuwiderhandelnde Eigentümer dieser Güter ist oder nicht,
beschlagnahmen oder versiegeln, wenn das notwendig ist, um einen Verstoß nachzuweisen, oder wenn die Gefahr
besteht, dass anhand dieser Güter die Verstöße fortgesetzt oder neue Verstöße begangen werden.

Art. 39 - Feststellungen anhand von Bildmaterial
§ 1 - Die Sozialinspektoren dürfen Feststellungen machen, indem sie Bildmaterial aufnehmen, ungeachtet des

Bildträgers.
Sie können auch Bildmaterial von Dritten verwenden, sofern diese Personen dieses Material rechtmäßig

aufgenommen oder erhalten haben.
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§ 2 - In bewohnten Räumlichkeiten dürfen die Sozialinspektoren Feststellungen anhand von Bildmaterial
ungeachtet des Bildträgers nur unter der Bedingung machen, dass sie dazu über eine vom Untersuchungsrichter
ausgestellte Ermächtigung verfügen. Der Antrag, den der Sozialinspektor an den Untersuchungsrichter richtet, um
diese Ermächtigung zu bekommen, muss mindestens die in Artikel 24 § 2 erwähnten Daten enthalten.

Diese Ermächtigung des Untersuchungsrichters ist jedoch nicht erforderlich, wenn das Bildmaterial dazu
bestimmt ist, einen Verstoß gegen die Rechtsvorschriften in Sachen Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der
Ausführung ihrer Arbeit festzustellen, und sich infolge dieses Verstoßes ein Arbeitsunfall ereignet hat oder ereignen
könnte.

§ 3 - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzbuches gelten die Feststellungen, die die Sozialinspektoren
anhand des von ihnen aufgenommenen Bildmaterials gemacht haben, bis zum Beweis des Gegenteils als Beweis, sofern
nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Feststellungen müssen Gegenstand eines Protokolls zur Feststellung eines Verstoßes anhand von
Bildmaterial sein, das zusätzlich zu den in Artikel 64 erwähnten Daten auch folgende Daten enthalten muss:

- Identität des Beamten, der das Bildmaterial aufgenommen hat,
- Tag, Datum, Uhrzeit und genaue Beschreibung des Ortes, wo das Bildmaterial aufgenommen worden ist,
- vollständige Identifizierung der technischen Mittel, mit denen das Bildmaterial aufgenommen worden ist,
- Beschreibung von dem, was auf dem betreffenden Bildmaterial zu sehen ist, und Zusammenhang mit dem

festgestellten Verstoß,
- handelt es sich um eine Detailaufnahme, Hinweis auf dem Bildmaterial, anhand dessen der Maßstab festgestellt

werden kann,
- Reproduktion des Bildmaterials oder, falls dies nicht möglich ist, Kopie auf einem Träger als Anlage zum

Protokoll und vollständige Angabe sämtlicher technischer Spezifikationen, die zum Anschauen der Kopie dieses
Bildmaterials notwendig sind,

- wenn es mehrere Reproduktionen oder mehrere Träger gibt, Nummerierung dieser Reproduktionen oder Träger,
die ebenfalls in der entsprechenden Beschreibung von dem, was auf dem Bildmaterial zu sehen ist, im Protokoll
vorhanden sein muss.

2. Der ursprüngliche Träger des Bildmaterials muss von der Verwaltung, der der Beamte angehört, der das
Bildmaterial aufgenommen hat, solange aufbewahrt werden, bis ein formell rechtskräftiges Urteil oder ein formell
rechtskräftiger Entscheid verkündet worden ist oder bis die Entscheidung zur Auferlegung einer Geldbuße durch die
zuständige Verwaltung vollstreckbar geworden ist oder bis die zuständige Verwaltung die Strafverfolgung des
Verstoßes eingestellt hat.

Art. 40 - Befugnis, Maßnahmen zu verfügen
Die Sozialinspektoren dürfen:
1. anordnen, dass die Unterlagen, deren Anschlag durch die Rechtsvorschriften, deren Überwachung sie ausüben,

vorgesehen ist, innerhalb einer von ihnen bestimmten Frist oder unverzüglich tatsächlich angeschlagen werden und
angeschlagen bleiben,

2. wenn sie dies im Interesse der Anspruchsberechtigten der sozialen Sicherheit oder derjenigen, die Anspruch
darauf erheben, für notwendig erachten, die Einrichtungen für soziale Sicherheit damit beauftragen, innerhalb der von
ihnen festgelegten Frist den vorerwähnten Personen die personenbezogenen Sozialdaten, die sie betreffen, mitzuteilen
und die unrichtigen, unvollständigen, ungenauen oder überflüssigen Sozialdaten, die sie aufbewahren, auch innerhalb
der von ihnen festgelegten Frist zu berichtigen oder zu löschen oder sie nicht zu verwenden.

Art. 41 - Erstellung oder Aushändigung von Unterlagen
Die Sozialinspektoren dürfen jede Unterlage erstellen oder aushändigen zwecks Ersetzung der Unterlagen, die in

den Rechtsvorschriften, deren Überwachung sie ausüben, erwähnt sind, wenn sie dies im Interesse der Arbeitnehmer,
der Anspruchsberechtigten oder der Sozialversicherten für notwendig erachten.

Art. 42 - Unterlassungsklage
Gemäß Kapitel VIII des Gesetzes vom 14. Juli 1991 über die Handelspraktiken sowie die Aufklärung und den

Schutz der Verbraucher kann vom leitenden Beamten des Inspektionsdienstes, der für die erwähnten Bestimmungen
zuständig ist, beim Präsidenten des Handelsgerichts eine Unterlassungsklage eingereicht werden.

Abschnitt 3 — Befugnisse der Sozialinspektoren in Bezug auf die Gesundheit
und Sicherheit der Arbeitnehmer im Besonderen

Art. 43 - Angemessene Gefahrenverhütungsmaßnahmen
Die Sozialinspektoren sind befugt, angemessene Maßnahmen vorzuschreiben, um den Gefährdungen der

Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer an den Arbeitsstätten oder anderen Orten, die ihrer Kontrolle
unterworfen sind, vorzubeugen und um Mängel oder Belästigungen, die sie feststellen und als Gefährdung für die
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer betrachten, zu bekämpfen oder zu beseitigen.

Die Sozialinspektoren dürfen bei der Ausübung ihres Auftrags anordnen, dass, um diesen in Absatz 1 erwähnten
Gefährdungen vorzubeugen und den in Absatz 1 erwähnten Mängeln oder Belästigungen abzuhelfen, die nötigen
Änderungen binnen einer Frist, die sie bestimmen, oder unverzüglich, wenn sie die festgestellte Gefahr als drohend
erachten, angebracht werden.

Art. 44 - Besondere Verbote
Wenn die Gesundheit oder Sicherheit der Arbeitnehmer es erfordert, dürfen die Sozialinspektoren zeitweilig oder

definitiv verbieten:
1. an einer Arbeitsstätte oder an einem anderen Ort, der ihrer Kontrolle unterworfen ist, anwesend zu sein oder

allen oder bestimmten Arbeitnehmern Zugang zu dieser Arbeitsstätte oder zu diesem Ort zu gewähren,
2. von Ausrüstungen, Installationen, Maschinen oder Material (weiterhin) Gebrauch zu machen,
3. bestimmte gefährliche Stoffe oder Zubereitungen, Quellen von Infektionsgefahren, zu verwenden,
4. bestimmte Produktionsverfahren anzuwenden oder bestimmte gefährliche Produkte oder Abfälle aufzu-

bewahren,
5. unkorrekte Methoden zur Identifizierung der Risiken, die aus gefährlichen Stoffen, Zubereitungen oder Abfällen

hervorgehen, anzuwenden.
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Art. 45 - Anordnung zur Einführung besonderer Maßnahmen
§ 1 - Die Sozialinspektoren dürfen anordnen, dass organisatorische Maßnahmen getroffen werden, was die

internen Dienste für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz betrifft, die in Anwendung der Rechtsvorschriften
in Sachen Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit geschaffen werden müssen, wenn sie
feststellen, dass die im Rahmen dieser Rechtsvorschriften zu treffenden organisatorischen Maßnahmen nicht oder nur
teilweise getroffen worden sind und die Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer folglich unmittelbar oder in
absehbarer Zukunft gefährdet werden kann.

Sie dürfen die Frist bestimmen, innerhalb deren die organisatorischen Maßnahmen getroffen werden müssen.
§ 2 - Die Sozialinspektoren dürfen anordnen, dass Maßnahmen, einschließlich organisatorischer Maßnahmen,

getroffen werden, die den Arbeitgebern von Gefahrenverhütungsberatern interner oder externer Dienste für
Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz empfohlen wurden, damit die Sicherheit oder Gesundheit der
Arbeitnehmer gewährleistet wird, wenn sie feststellen, dass diese Arbeitgeber die empfohlenen Maßnahmen nicht oder
nur teilweise treffen, und wenn sie infolge dieser Unterlassung gegen die Rechtsvorschriften in Sachen Wohlbefinden
der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit verstoßen.

Sie dürfen ebenfalls anordnen, dass alternative Maßnahmen getroffen werden, die zu einem Ergebnis führen, das
mindestens gleichwertig ist, was die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer betrifft.

Sie dürfen die Frist bestimmen, innerhalb deren die organisatorischen Maßnahmen getroffen werden müssen.
§ 3 - Die Sozialinspektoren dürfen anordnen, dass Maßnahmen, einschließlich organisatorischer Maßnahmen,

getroffen werden, wenn sie feststellen, dass der Arbeitgeber keinen internen Dienst für Gefahrenverhütung und Schutz
am Arbeitsplatz eingerichtet hat oder dass er nicht auf einen externen Dienst für Gefahrenverhütung und Schutz am
Arbeitsplatz zurückgreift, obwohl er dazu verpflichtet war, und die Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer
durch diese Unzulänglichkeit gefährdet ist.

Bevor sie diese Maßnahmen anordnen, können sie dem Arbeitgeber die Verpflichtung auferlegen, innerhalb der
von ihnen bestimmten Frist einen internen Dienst für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz einzurichten
oder auf einen externen Dienst für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz zurückzugreifen.

Art. 46 - Anordnung zur Einstellung der Arbeit
Die Sozialinspektoren dürfen:
1. die Einstellung jeglicher Arbeit an einer Arbeitsstätte oder an einem anderen Ort, der ihrer Kontrolle

unterworfen ist, anordnen, wenn die Gesundheit oder Sicherheit der Arbeitnehmer es erfordert,
2. die Einstellung jeglicher Arbeit anordnen, für die gemäß den unter ihrer Überwachung geltenden Rechtsvor-

schriften organisatorische Maßnahmen getroffen werden müssen, wenn diese Maßnahmen nicht getroffen worden sind
und die Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer folglich unmittelbar oder in absehbarer Zukunft gefährdet
werden kann.

Diese Einstellung wird angeordnet, bis die Personen, die dazu verpflichtet sind, die erwähnten Maßnahmen
getroffen haben.

Art. 47 - Anordnung zur Räumung

Die Sozialinspektoren dürfen jede Arbeitsstätte oder jeden anderen Ort, der ihrer Kontrolle unterworfen ist,
unverzüglich räumen lassen, wenn sie die Gefahr als drohend erachten.

Art. 48 - Versiegelung

Die Sozialinspektoren dürfen Arbeitsstätten, andere Orte, die ihrer Kontrolle unterworfen sind, Ausrüstungen,
Installationen, Maschinen, Material, Geräte, Produkte oder Produktionsabfälle versiegeln, wenn sie die Gefahr als
drohend erachten.

Art. 49 - Maßnahmen gegenüber Selbständigen

Die Sozialinspektoren dürfen die in den Artikeln 43, 44, 46 Absatz 1 Nr. 1, 47 und 48 aufgezählten Handlungen
gegenüber Selbständigen vornehmen, die an derselben Arbeitsstätte wie Arbeitnehmer tätig sind und dadurch
Verpflichtungen in Anwendung der Rechtsvorschriften in Sachen Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung
ihrer Arbeit haben.

Abschnitt 4 — Eigenschaft eines Gerichtspolizeioffiziers

Art. 50 - Bestimmung

Die vom König bestimmten Sozialinspektoren besitzen die Eigenschaft eines Gerichtspolizeioffiziers, Hilfsbeamter
des Prokurators des Königs und des Arbeitsauditors.

Der König bestimmt die Bedingungen in Bezug auf die Erfahrung und die Ausbildung dieser Sozialinspektoren.

Art. 51 - Befugnisse der Sozialinspektoren-Gerichtspolizeioffiziere

Die Befugnisse eines Gerichtspolizeioffiziers, Hilfsbeamter des Prokurators des Königs und des Arbeitsauditors,
die den vom König bestimmten Sozialinspektoren erteilt werden, können nur im Hinblick auf die Ermittlung und
Feststellung der Verstöße ausgeübt werden, die im vorliegenden Gesetzbuch, in den Artikeln 433quinquies bis 433octies
des Strafgesetzbuches und in den Artikeln 77bis bis 77quinquies des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise
ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern erwähnt sind.

Art. 52 - Eidesleistung

Damit die in Artikel 50 erwähnten Sozialinspektoren ihre Befugnisse eines Gerichtspolizeioffiziers ausüben
können, legen sie vor dem Generalprokurator des Bereichs ihres Wohnsitzes einen Eid mit folgendem Wortlaut ab:

«Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes sowie das mir
aufgetragene Amt treu wahrzunehmen.»

Sie können ihre Befugnisse außerhalb des Bereichs ihres Wohnsitzes ausüben.
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KAPITEL 3 — Beschwerde gegen die von den Sozialinspektoren getroffenen Maßnahmen

Art. 53 - Formelle Garantien
§ 1 - Die aufgrund der Artikel 35 und 38 vorgenommenen Beschlagnahmen und Versiegelungen sowie die von den

Sozialinspektoren in Ausführung der Artikeln 31, 37 und 43 bis 49 getroffenen Maßnahmen müssen Gegenstand einer
schriftlichen Feststellung sein.

Die in Artikel 28 § 3 erwähnten Ermittlungsmaßnahmen und gegebenenfalls die Untersuchungsmaßnahmen, die
sich daraus ergeben und die an diesem Ort durchgeführt werden, müssen auch Gegenstand einer schriftlichen
Feststellung sein.

§ 2 - Die schriftliche Feststellung wird dem Arbeitgeber, seinem Angestellten oder seinem Beauftragten persönlich
gegen Empfangsbestätigung übergeben.

Wenn der Arbeitgeber, sein Angestellter oder sein Beauftragter nicht anwesend ist, wird die schriftliche
Feststellung sofort zurückgelassen. Binnen einer Frist von vierzehn Tagen wird auch eine Abschrift per Einschreibebrief
mit Empfangsbestätigung an den Arbeitgeber, seinen Angestellten oder seinen Beauftragten gesandt.

§ 3 - In dem in § 1 erwähnten Schriftstück muss mindestens Folgendes vermerkt sein:
1. das Datum und die Uhrzeit des Ergreifens der Maßnahmen,
2. die Identität der Sozialinspektoren, die Eigenschaft, in der sie auftreten, und die Verwaltung, der sie angehören,
3. die ergriffenen Maßnahmen,
4. die Wiedergabe des Wortlauts der Artikel 209 und 210,
5. die Rechtsmittel gegen die Maßnahmen, der zuständige Gerichtsbezirk und die Wiedergabe des Wortlauts von

Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Juni 2010 zur Festlegung von sozialstrafrechtlichen Bestimmungen,
6. die Behörde, die im Falle einer Beschwerde geladen werden muss.
Wenn die in Absatz 1 Nr. 3 erwähnten Maßnahmen die in Artikel 28 § 3 erwähnten Ermittlungsmaßnahmen und

gegebenenfalls die Untersuchungsmaßnahmen, die sich daraus ergeben und die an diesem Ort durchgeführt worden
sind, betreffen, umfasst die Beschreibung unter anderem folgende Angaben:

1. die Beschreibung des Ortes oder der Orte, wo diese Ermittlungs- oder Untersuchungsmaßnahmen stattgefunden
haben,

2. die Rechtsvorschriften, deren Überwachung ausgeübt wird und gegen die ein Verstoß begangen beziehungs-
weise möglicherweise begangen worden ist, durch den diese Ermittlungs- oder Untersuchungsmaßnahmen notwendig
werden,

3. die Liste der in Artikel 28 § 1 erwähnten Datenträger, die ermittelt und gegebenenfalls vor Ort untersucht
worden sind,

4. die Beschreibung der Umstände, aus denen hervorgeht, dass die erwähnten Ermittlungs- oder Untersuchungs-
maßnahmen in den Fällen und unter den Bedingungen, die in Artikel 28 § 3 erwähnt sind, stattgefunden haben,

5. die Rechtfertigung der Tatsache, dass das mit den erwähnten Ermittlungs- oder Untersuchungsmaßnahmen
angestrebte Ergebnis nicht mit anderen, weniger zwingenden Maßnahmen erreicht werden konnte.

KAPITEL 4 — Bereitstellung und Mitteilung der Daten

Art. 54 - Von den Sozialinspektoren vorgenommene Mitteilung von Auskünften an andere Verwaltungen
Wenn die Sozialinspektoren es für notwendig erachten, teilen sie die bei ihrer Untersuchung gesammelten

Auskünfte den öffentlichen und den mitwirkenden Einrichtungen für soziale Sicherheit, den Sozialinspektoren der
anderen Inspektionsdienste und allen anderen mit der Überwachung oder Anwendung anderer Rechtsvorschriften
beauftragten Beamten mit, sofern diese Auskünfte Letztere für die Durchführung der Überwachung, mit der sie
beauftragt sind, oder für die Anwendung anderer Rechtsvorschriften interessieren können.

Die Mitteilung dieser Auskünfte ist Pflicht, wenn die öffentlichen Einrichtungen für soziale Sicherheit, die
Sozialinspektoren der anderen Inspektionsdienste oder die anderen mit der Überwachung oder Anwendung anderer
Rechtsvorschriften beauftragten Beamten sie beantragen.

Auskünfte, die bei der Ausübung von Pflichten gesammelt worden sind, die von der Gerichtsbehörde
vorgeschrieben wurden, dürfen jedoch nur mit deren ausdrücklicher Erlaubnis mitgeteilt werden.

Auskünfte im Zusammenhang mit personenbezogenen medizinischen Daten dürfen nur unter Einhaltung der
ärztlichen Schweigepflicht mitgeteilt oder verwendet werden.

Art. 55 - Von anderen Verwaltungen vorgenommene Mitteilung von Auskünften an die Sozialinspektoren
Unbeschadet des Artikels 44/1 des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt sind alle staatlichen Dienste,

darin einbegriffen die Staatsanwaltschaften und die Kanzleien der Gerichtshöfe und aller Rechtsprechungsorgane, alle
Dienste der Provinzen, der Gemeinden, der Vereinigungen, denen sie angehören, der öffentlichen Einrichtungen, die
ihnen unterstehen, und sämtlicher öffentlicher und mitwirkender Einrichtungen für soziale Sicherheit verpflichtet, den
Sozialinspektoren auf deren Antrag hin alle Auskünfte zu erteilen, die Letztere für notwendig erachten für die
Kontrolle der Einhaltung der Rechtsvorschriften, mit der sie beauftragt sind, sowie ihnen alle Datenträger zur
Einsichtnahme vorzulegen und ihnen Kopien davon in gleich welcher Form zu besorgen.

Alle vorerwähnten Dienste sind verpflichtet, diese Auskünfte und Kopien kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Ein in Artikel 92bis § 1 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen erwähntes

Zusammenarbeitsabkommen zwischen dem Staat, den Gemeinschaften und den Regionen regelt die Mitteilung von
Auskünften durch die Dienste der Gemeinschaften und Regionen an die Sozialinspektoren sowie die damit
verbundenen Kosten und die anderen Formen des gegenseitigen Beistands und der Zusammenarbeit.

Auskünfte und Datenträger, die bei der Ausübung von Pflichten gesammelt worden sind, die von der
Gerichtsbehörde vorgeschrieben wurden, dürfen jedoch nur mit deren ausdrücklicher Erlaubnis mitgeteilt werden.

Art. 56 - Verwendung der von anderen Verwaltungen oder Inspektionsdiensten erhaltenen Auskünfte
Die öffentlichen und mitwirkenden Einrichtungen für soziale Sicherheit, die Sozialinspektoren, die Sozialinspek-

toren der anderen Inspektionsdienste und alle anderen mit der Überwachung anderer Rechtsvorschriften beauftragten
Beamten dürfen die aufgrund von Artikel 54 beziehungsweise 55 erhaltenen Auskünfte für die Ausübung aller
Aufträge in Bezug auf die Überwachung, mit der sie beauftragt sind, verwenden.
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Art. 57 - Datenaustausch und andere Formen der Zusammenarbeit mit den Arbeitsinspektionen der anderen Mitgliedstaaten der
Internationalen Arbeitsorganisation und der Staaten, die das Übereinkommen Nr. 81 über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und
Handel nicht unterzeichnet haben
Die Sozialinspektoren dürfen mit den Arbeitsinspektionen der anderen Mitgliedstaaten der Internationalen

Arbeitsorganisation, wo das Übereinkommen Nr. 81 über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel, gebilligt durch
das Gesetz vom 29. März 1957, gilt, alle Auskünfte austauschen, die nützlich sein können für die Ausübung der
Überwachung, mit der jeder von ihnen beauftragt ist.

Die von den Arbeitsinspektionen der anderen Mitgliedstaaten der Internationalen Arbeitsorganisation erhaltenen
Auskünfte werden unter denselben Bedingungen verwendet wie gleichartige Auskünfte, die die Sozialinspektoren
unmittelbar sammeln.

Die für die Arbeitsinspektionen dieser Mitgliedstaaten bestimmten Auskünfte werden von den Sozialinspektoren
unter denselben Bedingungen gesammelt wie gleichartige Auskünfte, die sie für die Ausübung der Überwachung, mit
der sie selbst beauftragt sind, sammeln.

Die Verwaltungen, denen die Sozialinspektoren angehören, können ebenfalls in Ausführung einer mit den
zuständigen Behörden eines Mitgliedstaates der Internationalen Arbeitsorganisation geschlossenen Vereinbarung die
Anwesenheit von Beamten der Arbeitsinspektion dieses Mitgliedstaates auf dem nationalen Hoheitsgebiet zulassen,
damit Letztere alle Auskünfte sammeln, die nützlich sein können für die Ausübung der Überwachung, mit der sie
beauftragt sind.

Die Auskünfte, die von einem Sozialinspektor im Rahmen einer mit einem Mitgliedstaat der Internationalen
Arbeitsorganisation geschlossenen Vereinbarung im Ausland gesammelt werden, können unter denselben Bedingun-
gen verwendet werden wie die Auskünfte, die von den Sozialinspektoren im Land selbst gesammelt werden.

In Ausführung einer solchen Vereinbarung können die Verwaltungen, denen die Sozialinspektoren angehören, mit
den in Absatz 1 erwähnten Arbeitsinspektionen der anderen Mitgliedstaaten der Internationalen Arbeitsorganisation
ebenfalls auf andere Formen des gegenseitigen Beistands und der Zusammenarbeit zurückgreifen.

Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 sind ebenfalls anwendbar auf Vereinbarungen, die geschlossen worden sind
in Bezug auf den Datenaustausch zwischen den zuständigen belgischen Behörden und den zuständigen Behörden der
Staaten, die das Übereinkommen Nr. 81 über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel, gebilligt durch das Gesetz
vom 29. März 1957, nicht unterzeichnet haben.

KAPITEL 5 — Pflichten der Sozialinspektoren

Art. 58 - Vertraulichkeit der Daten
Die Sozialinspektoren müssen die notwendigen Maßnahmen treffen im Hinblick auf die Gewährleistung der

Vertraulichkeit der personenbezogenen Sozialdaten, von denen sie in der Ausübung ihres Auftrags Kenntnis erhalten
haben, und um dafür zu sorgen, dass diese Daten ausschließlich für die Ausübung ihres Überwachungsauftrags
verwendet werden.

Die in den Artikeln 33 und 34 Absatz 2 erwähnten Personen sind verpflichtet, den vertraulichen Charakter der
personenbezogenen Sozialdaten, von denen sie Kenntnis erhalten haben, indem sie den Sozialinspektoren bei der
Ausübung der durch diese Artikel vorgeschriebenen Befugnisse beigestanden haben, zu wahren. Jeder Verstoß gegen
diese Regel wird gemäß Artikel 458 des Strafgesetzbuches geahndet.

Art. 59 - Geheimhaltungspflicht
Die Sozialinspektoren dürfen außer bei ausdrücklicher Erlaubnis des Einreichers einer Beschwerde oder des

Erstatters einer Anzeige in Bezug auf einen Verstoß gegen die Bestimmungen der Rechtsvorschriften, deren
Überwachung sie ausüben, den Namen des Einreichers dieser Beschwerde oder des Erstatters dieser Anzeige in keinem
Fall bekannt geben, selbst nicht vor Gericht.

Es ist ihnen ebenfalls untersagt, dem Arbeitgeber oder seinem Stellvertreter mitzuteilen, dass eine Untersuchung
infolge einer Beschwerde oder einer Anzeige vorgenommen worden ist.

Art. 60 - Integritätspflicht der Sozialinspektoren
Die Sozialinspektoren dürfen keinerlei direkte oder indirekte Interessen in den Unternehmen oder Einrichtungen,

mit deren Kontrolle sie beauftragt sind, haben.

Art. 61 - Regeln im Bereich der Berufspflichten
Die Sozialinspektoren müssen sich bei der Ausführung ihres Überwachungsauftrags an die Regeln im Bereich der

Berufspflichten halten.
Der König legt diese Regeln im Bereich der Berufspflichten nach Stellungnahme des in Artikel 3 erwähnten

Dienstes für Sozialinformation und -ermittlung fest.

TITEL 3 — Protokolle

KAPITEL 1 — Vernehmungsprotokolle

Art. 62 - Vernehmung
Bei der Vernehmung von Personen in gleich welcher Eigenschaft werden mindestens folgende Regeln eingehalten:
1. Zu Beginn jeder Vernehmung wird der befragten Person mitgeteilt:
a) dass sie beantragen kann, dass alle ihr gestellten Fragen und von ihr gegebenen Antworten wortgetreu

festgehalten werden,
b) dass sie beantragen kann, dass jede Maßnahme, die aufgrund des vorliegenden Gesetzbuches in die

Zuständigkeit der Sozialinspektoren fällt, ergriffen wird,
c) dass ihre Erklärungen als Beweismittel in Gerichtsverfahren verwendet werden können.
2. Befragte Personen dürfen Unterlagen in ihrem Besitz verwenden, ohne dass dies zum Aufschub der

Vernehmung führen kann. Sie können während der Vernehmung oder danach verlangen, dass diese Unterlagen dem
Vernehmungsprotokoll beigefügt werden.

3. Im Protokoll wird der Zeitpunkt, zu dem die Vernehmung beginnt, eventuell unterbrochen und wieder
aufgenommen wird und endet, genau angegeben. In diesem Protokoll werden die Identität der Personen, die bei der
Vernehmung beziehungsweise bei einem Teil der Vernehmung mitgewirkt haben, und der Zeitpunkt ihrer Ankunft und
ihres Weggangs genau angegeben. Darin werden ebenfalls die besonderen Umstände und alles angegeben, was ein
besonderes Licht auf die Erklärung oder die Umstände, unter denen diese Erklärung gemacht worden ist, werfen kann.
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Am Ende der Vernehmung wird der befragten Person das Vernehmungsprotokoll zur Kenntnisnahme vorgelegt,
es sei denn, sie bittet um Vorlesung. Sie wird gefragt, ob ihre Erklärungen korrigiert oder ergänzt werden müssen.

Möchte die befragte Person eine andere Sprache als die Verfahrenssprache verwenden, wird entweder ein
vereidigter Dolmetscher herangezogen oder werden ihre Erklärungen in dieser Sprache aufgezeichnet oder wird sie
gebeten, ihre Erklärungen selbst festzuhalten. Findet die Vernehmung mit Hilfe eines Dolmetschers statt, werden seine
Identität und seine Eigenschaft vermerkt.

Im Vernehmungsprotokoll wird der Wortlaut des vorliegenden Artikels wiedergegeben.

Art. 63 - Aushändigung einer Abschrift des Textes der Vernehmung an die vernommene Person
Unbeschadet der Bestimmungen der besonderen Gesetze teilen die Sozialinspektoren, die eine Person vernehmen,

ihr mit, dass sie kostenlos eine Abschrift des Textes ihrer Vernehmung erhalten kann.
Diese Abschrift wird ihr entweder direkt oder binnen einem Monat ausgehändigt beziehungsweise zugesandt.
Der vom König bestimmte Beamte kann jedoch durch einen mit Gründen versehenen Beschluss den Zeitpunkt

dieser Mitteilung für eine einmal erneuerbare Frist von höchstens drei Monaten aufschieben. Dieser Beschluss wird der
Akte beigefügt.

Im Vernehmungsprotokoll wird der Wortlaut des vorliegenden Artikels wiedergegeben.

KAPITEL 2 — Protokolle zur Feststellung eines Verstoßes

Art. 64 - Protokoll zur Feststellung eines Verstoßes
Jedes Protokoll zur Feststellung eines Verstoßes gegen die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzbuches enthält

mindestens folgende Angaben:
1. Identität des protokollierenden Beamten,
2. Bestimmung, aufgrund deren der protokollierende Beamte befugt ist, zu handeln,
3. Ort und Datum des Verstoßes,
4. Identität des mutmaßlichen Urhebers und der Betroffenen,
5. Gesetzesbestimmung, gegen die verstoßen wurde,
6. kurzgefasste Darlegung des Sachverhalts in Bezug auf die begangenen Verstöße,
7. Datum und Ort der Erstellung des Protokolls, eventueller Zusammenhang mit anderen Protokollen und

gegebenenfalls Verzeichnis der Anlagen.
Der König kann allgemeine Formvorschriften festlegen, die auf die Protokolle zur Feststellung eines Verstoßes

anwendbar sind.

Art. 65 - Mitteilung des Protokolls zur Feststellung eines Verstoßes
Das Protokoll zur Feststellung eines Verstoßes wird der Staatsanwaltschaft zugesandt.
Eine Ausfertigung des Protokolls zur Feststellung eines Verstoßes gegen die Bestimmungen des vorliegenden

Gesetzbuches wird der in Artikel 70 erwähnten zuständigen Verwaltung übermittelt.
Eine Abschrift davon wird dem mutmaßlichen Urheber des Verstoßes und gegebenenfalls seinem Arbeitgeber

übermittelt. Falls dies nicht der Fall ist, können Letztere jederzeit eine Abschrift davon entweder bei der Behörde, die
das Protokoll erstellt hat, oder bei der zuständigen Verwaltung erhalten.

Art. 66 - Besondere Beweiskraft der Protokolle zur Feststellung eines Verstoßes
Die von den Sozialinspektoren erstellten Protokolle haben bis zum Beweis des Gegenteils Beweiskraft, insofern

dem mutmaßlichen Urheber des Verstoßes und gegebenenfalls seinem Arbeitgeber binnen einer Frist von vierzehn
Tagen ab dem Tag nach der Feststellung des Verstoßes eine Abschrift davon übermittelt wurde.

Wenn der mutmaßliche Urheber des Verstoßes oder der Arbeitgeber am Tag der Feststellung des Verstoßes nicht
identifiziert werden kann, läuft die Frist von vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem der mutmaßliche Urheber des
Verstoßes von den Sozialinspektoren mit Sicherheit identifiziert werden konnte.

Ist der letzte Tag, der in dieser Frist inbegriffen ist, ein Samstag, ein Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag, wird
er auf den ersten darauffolgenden Werktag verschoben.

Für die Anwendung der in Absatz 1 erwähnten Frist gilt die Verwarnung, das Setzen einer Frist, um sich den
Vorschriften anzupassen, oder das Ergreifen der in den Artikeln 22 bis 49 erwähnten Maßnahmen nicht als Feststellung
des Verstoßes.

Art. 67 - Tragweite der besonderen Beweiskraft
Die von den Sozialinspektoren eines Inspektionsdienstes in einem Protokoll zur Feststellung eines Verstoßes

gemachten materiellen Feststellungen können mit ihrer Beweiskraft von den Sozialinspektoren desselben Dienstes oder
der anderen Inspektionsdienste oder von den mit der Überwachung der Einhaltung anderer Rechtsvorschriften
beauftragten Beamten benutzt werden.

TITEL 4 — Verfolgung der Verstöße

KAPITEL 1 — Verschiedene Regeln für die Verfolgung der Verstöße

Art. 68 - Verfolgung auf Initiative der Staatsanwaltschaft
Unbeschadet der Rechte der Zivilpartei können die Verstöße, die mit einer Sanktion der Stufe 2, 3 oder 4 geahndet

werden und in Buch II erwähnt sind, auf Initiative der Staatsanwaltschaft Anlass zu einer Strafverfolgung vor dem
Korrektionalgericht, zum Erlöschen der Strafverfolgung durch Zahlung einer Geldsumme, zu einer in Artikel 216ter des
Strafprozessgesetzbuches erwähnten Vermittlung in Strafsachen oder auch zu einer in Artikel 138bis § 2 Absatz 1 des
Gerichtsgesetzbuches erwähnten Klage geben.

Art. 69 - Verfolgung auf Initiative der zuständigen Verwaltung
Die Verstöße, die mit einer Sanktion der Stufe 1 geahndet werden und in Buch II erwähnt sind, können auf

Initiative der zuständigen Verwaltung Anlass zu einer administrativen Geldbuße, zu einer Schuldigerklärung oder zu
einer Einstellung der Strafverfolgung geben.

Die zuständige Verwaltung verfügt über dieselben Befugnisse, wenn die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet, den
Urheber eines mit einer Sanktion der Stufe 2, 3 oder 4 geahndeten und in Buch II erwähnten Verstoßes zu verfolgen.
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Art. 70 - Zuständige Verwaltung
Der König bestimmt auf Vorschlag der zuständigen Minister die zuständige Verwaltung und die Beamten dieser

Verwaltung, die ermächtigt sind, administrative Geldbußen aufzuerlegen.

Art. 71 - Vorrangigkeit der Strafverfolgung
Die Strafverfolgung schließt die Anwendung einer administrativen Geldbuße aus, selbst wenn die Verfolgung zu

einem Freispruch führt.
Das Erlöschen der Strafverfolgung durch Zahlung einer Geldsumme, die in Artikel 216ter des Strafprozessgesetz-

buches erwähnte Vermittlung in Strafsachen oder die aufgrund von Artikel 138bis § 2 Absatz 1 des Gerichtsgesetz-
buches von der Staatsanwaltschaft erhobene Klage schließen ebenfalls die Anwendung einer administrativen Geldbuße
aus.

KAPITEL 2 — Staatsanwaltschaft

Art. 72 - Notifizierung der Entscheidungen der Staatsanwaltschaft
Die Staatsanwaltschaft notifiziert der zuständigen Verwaltung ihre Entscheidung, die Strafverfolgung einzuleiten

oder nicht, das Erlöschen der Strafverfolgung durch Zahlung einer Geldsumme oder eine in Artikel 216ter des
Strafprozessgesetzbuches erwähnte Vermittlung in Strafsachen vorzuschlagen oder die in Artikel 138bis § 2 Absatz 1
des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Klage zu erheben.

Wenn die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet, eine Strafverfolgung einzuleiten, das Erlöschen der Strafverfolgung
durch Zahlung einer Geldsumme oder eine in Artikel 216ter des Strafprozessgesetzbuches erwähnte Vermittlung in
Strafsachen vorzuschlagen oder die in Artikel 138bis § 2 Absatz 1 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Klage zu erheben,
oder wenn die Staatsanwaltschaft binnen einer Frist von sechs Monaten ab dem Tag des Erhalts des Protokolls zur
Feststellung des Verstoßes keine Entscheidung getroffen hat, entscheidet die zuständige Verwaltung, ob das Verfahren
der administrativen Geldbuße eingeleitet werden muss.

Art. 73 - Abschrift der zusätzlichen Ermittlung
Wenn die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet, eine Strafverfolgung einzuleiten, das Erlöschen der Strafverfolgung

durch Zahlung einer Geldsumme oder eine in Artikel 216ter des Strafprozessgesetzbuches erwähnte Vermittlung in
Strafsachen vorzuschlagen oder die in Artikel 138bis § 2 Absatz 1 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Klage zu erheben,
sendet sie der zuständigen Verwaltung eine Abschrift der Verfahrensunterlagen der zusätzlichen Ermittlung zu.

KAPITEL 3 — Administrative Verfolgung

Abschnitt 1 — Allgemeines

Art. 74 - Unabhängigkeit in Bezug auf die Auferlegung administrativer Geldbußen und Interessenkonflikte
Die zuständige Verwaltung und die Beamten, die innerhalb dieser Verwaltung bestimmt sind, um die

administrativen Geldbußen aufzuerlegen, müssen diese Befugnis unter Bedingungen ausüben, durch die ihre
Unabhängigkeit und ihre Unparteilichkeit gewährleistet sind.

Diese Beamten dürfen weder eine Entscheidung in einer Akte treffen, in der sie bereits in einer anderen Eigenschaft
aufgetreten sind, noch direkte oder indirekte Interessen in den Unternehmen oder Einrichtungen, die vom Verfahren
betroffen sind, haben.

Art. 75 - Kanzlei der administrativen Geldbußen
Die zuständige Verwaltung verfügt über eine Kanzlei.
Der König bestimmt ihre Aufgaben und ihre Arbeitsweise.

Abschnitt 2 — Befugnisse der zuständigen Verwaltung

Art. 76 - Zusätzliche Auskünfte
Die zuständige Verwaltung kann von den zuständigen Ministern, öffentlichen Einrichtungen oder öffentlichen

Diensten die administrativen Auskünfte verlangen, die sie braucht, um über alle Elemente zu verfügen, die es ihr
ermöglichen, in voller Kenntnis der Sachlage eine Entscheidung in Bezug auf die Weiterbearbeitung der bei ihr in
Bearbeitung befindlichen Akte zu treffen.

Zu diesem Zweck sind alle staatlichen Dienste, darin einbegriffen die Staatsanwaltschaften, die Kanzleien der
Gerichtshöfe und Gerichte, die Sozialinspektionen und die Polizei, alle Dienste der Provinzen, der Agglomerationen,
der Gemeindeföderationen, der Gemeinden, der Vereinigungen, denen sie angehören, der öffentlichen Einrichtungen,
die ihnen unterstehen, und sämtlicher öffentlicher und mitwirkender Einrichtungen für soziale Sicherheit verpflichtet,
der zuständigen Verwaltung auf deren Antrag hin alle Auskünfte zu erteilen und ihr Kopien, in gleich welcher Form,
von sämtlichen Datenträgern zu besorgen, damit sie über alle Elemente verfügt, die es ihr ermöglichen, in voller
Kenntnis der Sachlage eine Entscheidung in Bezug auf die Weiterbearbeitung der bei ihr in Bearbeitung befindlichen
Akte zu treffen.

Die vorerwähnten Dienste sind verpflichtet, diese Auskünfte und Kopien kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Ein in Artikel 92bis § 1 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen erwähntes

Zusammenarbeitsabkommen zwischen dem Staat, den Gemeinschaften und den Regionen regelt die Mitteilung von
Auskünften durch die Dienste der Gemeinschaften und Regionen an die zuständige Verwaltung sowie die damit
verbundenen Kosten.

Auskünfte, die bei der Ausübung von Pflichten gesammelt worden sind, die von der Gerichtsbehörde
vorgeschrieben wurden, dürfen jedoch nur mit deren ausdrücklicher Erlaubnis mitgeteilt werden.

Abschnitt 3 — Verteidigungsmittel

Art. 77 - Aufforderung, Verteidigungsmittel vorzubringen
Der Zuwiderhandelnde wird per Einschreibebrief dazu aufgefordert, seine Verteidigungsmittel vorzubringen.

Dieser Brief enthält folgende Auskünfte:
1. Referenzangaben des Protokolls, durch das der Verstoß festgestellt wird und in dem die Taten aufgeführt

werden, die der Einleitung des Verfahrens zugrunde liegen,
2. Bestehen des Rechts für den Zuwiderhandelnden, innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab dem Tag der

Notifizierung, nämlich ab dem Tag, an dem der Einschreibebrief von den Postdiensten dem Empfänger persönlich, an
seinem Wohnsitz oder am Gesellschaftssitz vorgelegt worden ist, seine Verteidigungsmittel schriftlich oder mündlich
vorzubringen,
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3. Bestehen des Rechts, sich von einem Beistand beistehen zu lassen,
4. Adresse der zuständigen Verwaltung, wo der Zuwiderhandelnde seine Akte einsehen kann, und Öffnungszeiten,

zu denen er das Recht hat, sie einzusehen,
5. Bestehen des Rechts für den Zuwiderhandelnden oder seinen Beistand, eine Abschrift der Akte zu erhalten,
6. Adressen und Öffnungszeiten der regionalen Büros der Verwaltungen, die mit der Überwachung der

betreffenden Rechtsvorschriften beauftragt sind, im Hinblick auf das Vorbringen der Verteidigungsmittel,
7. Postadresse und E-Mail-Adresse der zuständigen Verwaltung und ihre Öffnungszeiten im Hinblick auf das

Vorbringen der Verteidigungsmittel.
Wenn der Zuwiderhandelnde versäumt hat, den Einschreibebrief innerhalb der festgelegten Frist bei der Post

abzuholen, kann die zuständige Verwaltung ihm durch gewöhnlichen Brief zur Information noch eine zweite
Aufforderung zum Vorbringen seiner Verteidigungsmittel zusenden.

Durch diese zweite Aufforderung setzt keine neue Frist von dreißig Tagen für das Vorbringen der Verteidigungs-
mittel ein.

Art. 78 - Vorbringen der Verteidigungsmittel
Die Verteidigungsmittel können schriftlich, einschließlich per E-Mail, vorgebracht werden.
Sie können ebenfalls mündlich vorgebracht werden entweder bei der zuständigen Verwaltung oder bei einem der

regionalen Büros der Verwaltungen, die mit der Überwachung der betreffenden Rechtsvorschriften beauftragt sind.
Letztere übermitteln sie unverzüglich der zuständigen Verwaltung, nachdem sie sie festgehalten haben.

Art. 79 - Einsichtnahme in die Akte
Die zuständige Verwaltung stellt dem Zuwiderhandelnden oder seinem Beistand die Akte in Bezug auf die

Verstöße, die Anlass zur Anwendung der administrativen Geldbuße geben können, zur Verfügung, so dass er sie bei
der Kanzlei einsehen kann, und erlaubt ihm auf seinen Antrag hin, eine Abschrift der Aktenstücke zu machen.
Artikel 460ter des Strafgesetzbuches ist anwendbar auf den Zuwiderhandelnden; dieser wird im Hinblick auf die
Anwendung dieser Bestimmung dem Beschuldigten gleichgestellt.

Die Kosten der Abschriften gehen zu Lasten des Zuwiderhandelnden. Der Tarif wird vom König festgelegt.

Art. 80 - Vertretung bei der zuständigen Verwaltung durch einen Beauftragten einer repräsentativen Organisation
Der Beauftragte einer repräsentativen Arbeitnehmerorganisation, der Inhaber einer schriftlichen Vollmacht ist,

kann den Arbeiter oder Angestellten bei der zuständigen Verwaltung vertreten und in seinem Namen alle mit dieser
Vertretung verbundenen Handlungen vornehmen.

Abschnitt 4 — Entscheidung zur Auferlegung einer administrativen Geldbuße

Art. 81 - Verjährungsfrist
Die administrative Geldbuße darf fünf Jahre nach den Taten nicht mehr auferlegt werden.
Diese Frist wird jedoch durch die Untersuchungs- oder Verfolgungshandlungen, einschließlich der Notifizierun-

gen der Entscheidungen der Staatsanwaltschaft in Bezug auf die Einleitung oder Nicht-Einleitung von Strafverfolgun-
gen und der Aufforderung an den Zuwiderhandelnden, Verteidigungsmittel vorzubringen, die binnen der in Absatz 1
festgelegten Frist erfolgen, unterbrochen. Mit diesen Handlungen beginnt eine neue Frist von gleicher Dauer und dies
sogar für Personen, die nicht davon betroffen sind.

Art. 82 - Einhaltung der Frist für das Vorbringen der Verteidigungsmittel
Die administrative Geldbuße darf nicht vor Ablauf der in Artikel 77 erwähnten Frist oder vor der schriftlichen oder

mündlichen Verteidigung des Zuwiderhandelnden, wenn diese vor Ablauf der vorerwähnten Frist vorgebracht wird,
auferlegt werden.

Art. 83 - Annehmbare Frist
Wenn die Dauer der Verfolgung durch die zuständige Verwaltung die annehmbare Frist überschreitet, kann die

Verwaltung sich auf eine einfache Schuldigerklärung beschränken oder eine unter dem gesetzlichen Mindestbetrag
liegende administrative Geldbuße auferlegen.

Art. 84 - Entscheidung
Die Entscheidung zur Auferlegung einer administrativen Geldbuße ist mit Gründen versehen. Sie umfasst unter

anderem die juristischen und faktischen Grundlagen einerseits als Antwort auf die vorgebrachten Verteidigungsmittel
und andererseits als Begründung für den Betrag der administrativen Geldbuße.

Sie umfasst außerdem insbesondere folgende Elemente:
1. Bestimmungen, die ihr als Rechtsgrundlage dienen,
2. Referenzangaben des Protokolls, durch das der Verstoß festgestellt wird und in dem die Taten aufgeführt

werden, die der Einleitung des Verfahrens zugrunde liegen,
3. Datum der Aufforderung zum Vorbringen der Verteidigungsmittel,
4. Betrag der administrativen Geldbuße,
5. Bestimmungen von Artikel 88 Absatz 1 und 2 in Bezug auf die Zahlung der Geldbuße,
6. Bestimmung von Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Juni 2010 zur Festlegung von sozialstrafrechtlichen

Bestimmungen in Bezug auf die Beschwerde gegen die Entscheidung.

Art. 85 - Notifizierung der Entscheidung
Die Entscheidung wird dem Zuwiderhandelnden zusammen mit einer Aufforderung, die Geldbuße binnen der in

Artikel 88 erwähnten Frist zu zahlen, per Einschreibebrief gemäß Artikel 77 notifiziert.
Durch die Notifizierung erlischt die Strafverfolgung.
Wenn der Zuwiderhandelnde versäumt hat, den Einschreibebrief innerhalb der festgelegten Frist bei der Post

abzuholen, kann die zuständige Verwaltung ihm durch gewöhnlichen Brief zur Information eine Abschrift der
Entscheidung zusenden.
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Art. 86 - Vollstreckbarkeit
Die Entscheidung ist vollstreckbar.

Abschnitt 5 — Beschwerde

Art. 87 - Beweislast
Die Regeln in Bezug auf die Beweislast, die in Strafverfahren gelten, sind auf das Beschwerdeverfahren vor dem

Arbeitsgericht und dem Arbeitsgerichtshof anwendbar.

Abschnitt 6 - Zahlung der administrativen Geldbuße

Art. 88 - Zahlungsfrist und -weise
Die administrative Geldbuße muss binnen einer Frist von drei Monaten ab dem Tag der Notifizierung der

Entscheidung zur Auferlegung der administrativen Geldbuße oder ab dem Tag, an dem die gerichtliche Entscheidung
formell rechtskräftig geworden ist, gezahlt werden.

Die zuständige Verwaltung kann jedoch dem Zuwiderhandelnden, auf seinen Antrag hin und falls erforderlich,
eine längere Frist gewähren, die auf keinen Fall die in Artikel 90 erwähnte Verjährungsfrist der Klage auf
Rückforderung der Geldbuße überschreiten darf. In diesem Fall teilt die zuständige Verwaltung dem Zuwiderhan-
delnden den Bereinigungsplan schriftlich mit.

Die administrative Geldbuße wird per Einzahlung oder Überweisung auf das (die) vom König bestimmte(n) Konto
(Konten) gezahlt.

Der König kann die Modalitäten der Zahlung der auferlegten administrativen Geldbußen bestimmen.

Art. 89 - Beitreibung
Wenn der Zuwiderhandelnde versäumt, die administrative Geldbuße entweder binnen der in Artikel 88

vorgesehenen dreimonatigen Frist oder nach einem formell rechtskräftigen Urteil oder Entscheid zu zahlen, oder wenn
er den ihm aufgrund von Artikel 88 bewilligten Bereinigungsplan nicht einhält, macht die zuständige Verwaltung die
Sache bei der Kataster-, Registrierungs- und Domänenverwaltung anhängig zwecks Beitreibung des Betrags dieser
Geldbuße.

Zu diesem Zweck übermittelt die zuständige Verwaltung der Kataster-, Registrierungs- und Domänenverwaltung
eine Abschrift der administrativen Entscheidung und gegebenenfalls des formell rechtskräftigen Urteils oder
Entscheids.

Die von der Kataster-, Registrierungs- und Domänenverwaltung einzuleitenden Verfolgungen finden gemäß dem
Gesetz vom 22. Mai 2003 zur Organisation des Haushaltsplans und der Buchführung des Föderalstaates statt.

Art. 90 - Verjährung der Rückforderungsklage
Die Klage auf Rückforderung der administrativen Geldbuße verjährt in zehn Jahren ab dem Tag, an dem gegen die

Entscheidung der zuständigen Verwaltung keine Beschwerde mehr eingereicht werden kann.

Art. 91 - Erlöschen der Klage der Verwaltung
Durch die Zahlung der Geldbuße erlischt die Klage der zuständigen Verwaltung.

TITEL 5 — Sonderbestimmungen

KAPITEL 1 — Mitteilung der Entscheidungen und Informationen

Art. 92 - Mitteilung von Informationen durch die Staatsanwaltschaft
Der Prokurator des Königs, der eine Strafsache behandelt, deren Untersuchung schwerwiegende Indizien für

Verstöße gegen die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzbuches aufweist, setzt den Arbeitsauditor hiervon in
Kenntnis.

Art. 93 - Mitteilung der Entscheidung in Bezug auf die Strafverfolgung

§ 1 - Der Inspektionsdienst, der das Protokoll erstellt hat, wird über jede Entscheidung informiert, die über die
Strafverfolgung aufgrund eines Verstoßes gegen die Rechtsvorschriften, deren Überwachung er ausübt, getroffen
worden ist.

Diese Information wird binnen einem Monat, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, je nach Fall von der
Staatsanwaltschaft oder dem Greffier des Gerichts Erster Instanz oder des Appellationshofs, von der beziehungsweise
dem sie verkündet wurde, mitgeteilt.

§ 2 - Jede Entscheidung, die über die Strafverfolgung aufgrund eines Verstoßes gegen die Bestimmungen des
vorliegenden Gesetzbuches getroffen worden ist, wird auch der zuständigen Verwaltung zur Kenntnis gebracht.

Diese Information wird binnen einem Monat, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, je nach Fall von der
Staatsanwaltschaft oder dem Greffier des Gerichts Erster Instanz oder des Appellationshofs, von der beziehungsweise
dem sie verkündet wurde, mitgeteilt.

Falls die zuständige Verwaltung es beantragt, wird ihr eine Abschrift der Entscheidung je nach Fall vom Greffier
des Gerichts Erster Instanz oder des Appellationshofs, von dem sie verkündet worden ist, zugesandt.

§ 3 - Im Falle einer Verurteilung für die in den Artikeln 151, 152, 175, 181, 186 Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 und 7, 188, 209
und 210 erwähnten Taten zu Lasten des Arbeitgebers, seiner Angestellten oder Beauftragten wird eine Abschrift des
Urteils oder Entscheids der durch Artikel 13 des Gesetzes vom 20. März 1991 zur Regelung der Zulassung von
Bauunternehmern eingerichteten Kommission und den vom König aufgrund von Artikel 401 des Einkommensteuer-
gesetzbuches und von Artikel 30bis § 2 des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom
28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer eingerichteten Kommissionen übermittelt.

Diese Mitteilung wird binnen einem Monat, nachdem die Entscheidung getroffen worden ist, je nach Fall vom
Greffier des Gerichts Erster Instanz oder des Appellationshofs, von dem sie verkündet worden ist, vorgenommen.
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Art. 94 - Mitteilung der Entscheidung der zuständigen Verwaltung
Administrative oder gerichtliche Entscheidungen zur Auferlegung der administrativen Geldbußen, zur Schuldig-

erklärung oder zur Einstellung der Strafverfolgung für den Verstoß werden von der zuständigen Verwaltung dem
Inspektionsdienst, der das Protokoll erstellt hat, der Staatsanwaltschaft und dem Landesamt für soziale Sicherheit
mitgeteilt.

Wenn die Entscheidung zur Auferlegung einer administrativen Geldbuße oder die Entscheidung zur Schuldig-
klärung sich auf die in den Artikeln 151, 152, 175, 181, 186 Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 und 7, 188, 209 und 210 erwähnten Taten
bezieht, übermittelt die zuständige Verwaltung der durch Artikel 13 des Gesetzes vom 20. März 1991 zur Regelung der
Zulassung von Bauunternehmern eingerichteten Kommission und den vom König aufgrund von Artikel 401 des
Einkommensteuergesetzbuches und von Artikel 30bis § 2 des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des
Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer eingerichteten Kommissionen eine
Abschrift davon.

Art. 95 - Mitteilung von Informationen über die Beitreibung
Die Kataster-, Registrierungs- und Domänenverwaltung teilt der zuständigen Verwaltung zu Beginn eines jeden

Jahres die Informationen über das vergangene Jahr mit, die sich auf die Akten beziehen, mit denen sie beauftragt ist,
einerseits in Bezug auf die Beitreibung der administrativen Geldbußen, sowohl was deren Gesamtbetrag als auch was
den in jeder einzelnen Akte beigetriebenen Betrag betrifft, und andererseits in Bezug auf die Akten, für die sie das
Verfahren definitiv eingestellt hat.

KAPITEL 2 — Beirat für Sozialstrafrecht

Art. 96 - Beirat für Sozialstrafrecht
Beim Minister der Justiz wird ein «Beirat für Sozialstrafrecht», nachstehend «Beirat» genannt, eingerichtet.

Art. 97 - Aufträge des Beirats
Der Beirat hat folgende Aufträge:
1. auf eigene Initiative oder auf Ersuchen des Ministers der Justiz, des Ministers der Beschäftigung oder des

Ministers der Sozialen Angelegenheiten juristische, sozioökonomische und administrative Fragen in Bezug auf die
Anwendung des Sozialstrafrechts zu untersuchen und Stellungnahmen dazu abzugeben,

2. für die Übereinstimmung zwischen einerseits den Bestimmungen der Gesetzesvorschläge und Gesetzentwürfe,
die sich unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise auf das Sozialstrafrecht beziehen, und andererseits den
Bestimmungen des vorliegenden Gesetzbuches im Hinblick auf die Wahrung der Kohärenz in dieser Angelegenheit zu
sorgen; zu diesem Zweck kann der Beirat auf eigene Initiative oder auf Ersuchen eine Stellungnahme abgeben,

3. auf eigene Initiative oder auf Ersuchen eine Stellungnahme zu der Aufnahme bereits bestehender oder neuer
Gesetzesbestimmungen in Sachen Sozialstrafrecht in vorliegendes Gesetzbuch abzugeben,

4. auf Ersuchen des Königs Stellungnahmen zu den Entwürfen von Ausführungserlassen in Sachen Sozialstrafrecht
abzugeben,

5. die Erstellung des in Artikel 99 erwähnten Jahresberichts zu koordinieren.
Der König kann die Aufträge des Beirats durch einen im Ministerrat beratenen Erlass ausdehnen.

Art. 98 - Zusammensetzung und Arbeitsweise des Beirats
Der König bestimmt die Zusammensetzung des Beirats und die Regeln in Bezug auf dessen Arbeitsweise.

KAPITEL 3 — Jahresbericht

Art. 99 - Jahresbericht
Der Minister der Justiz, der Minister der Beschäftigung und der Minister der Sozialen Angelegenheiten erstatten

den Gesetzgebenden Kammern jährlich vor dem 30. Juni in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden Bericht
über die Behandlung der im abgelaufenen Jahr festgestellten und verfolgten Verstöße gegen die Bestimmungen des
vorliegenden Gesetzbuches.

Dieser Bericht wird auch dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zugesandt.
Der König bestimmt den Inhalt des Jahresberichts durch einen im Ministerrat beratenen Erlass.

KAPITEL 4 — Auftreten als Zivilpartei

Art. 100 - Auftreten der Berufsorganisationen als Zivilpartei
Die Berufsorganisation, die ein Partnerschaftsabkommen im Sinne von Artikel 15 abgeschlossen hat, kann in

Verfahren in Sachen illegale Arbeit und Sozialbetrug als Zivilpartei auftreten, wenn die begangenen Taten derart sind,
dass sie den Interessen, die sie zu verteidigen und zu fördern hat, schaden können.

TITEL 6 — Ahndung der Verstöße im Allgemeinen

KAPITEL 1 — Allgemeines

Art. 101 - Sanktionsstufen
Die in Buch II erwähnten Verstöße werden mit einer Sanktion der Stufe 1, der Stufe 2, der Stufe 3 oder der Stufe 4

geahndet.
Die Sanktion der Stufe 1 besteht aus einer administrativen Geldbuße von 10 bis zu 100 EUR.
Die Sanktion der Stufe 2 besteht entweder aus einer strafrechtlichen Geldbuße von 50 bis zu 500 EUR oder aus

einer administrativen Geldbuße von 25 bis zu 250 EUR.
Die Sanktion der Stufe 3 besteht entweder aus einer strafrechtlichen Geldbuße von 100 bis zu 1.000 EUR oder aus

einer administrativen Geldbuße von 50 bis zu 500 EUR.
Die Sanktion der Stufe 4 besteht entweder aus einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren und

einer strafrechtlichen Geldbuße von 600 bis zu 6.000 EUR oder aus nur einer dieser Strafen oder aus einer
administrativen Geldbuße von 300 bis zu 3.000 EUR.
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Art. 102 - Zuschlagzehntel
Die in Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 5. März 1952 über die Zuschlagzehntel auf strafrechtliche Geldbußen

erwähnten Zuschlagzehntel sind auch auf die im vorliegenden Gesetzbuch erwähnten administrativen Geldbußen
anwendbar.

Die zuständige Verwaltung gibt in ihrer Entscheidung die Multiplikation infolge des vorerwähnten Gesetzes vom
5. März 1952 und die sich aus dieser Erhöhung ergebende Zahl an.

Art. 103 - Multiplikation der Geldbuße
Wenn die Geldbuße mit der Anzahl der betreffenden Arbeitnehmer, Bewerber um einen Arbeitsplatz, Kinder,

Personalmitglieder auf Probe, Selbständigen oder selbständigen Praktikanten multipliziert wird, gilt die Regel sowohl
für die strafrechtliche Geldbuße als auch für die administrative Geldbuße.

Die multiplizierte Geldbuße darf nicht mehr als das Hundertfache der Höchstgeldbuße betragen.

Art. 104 - Zivilrechtliche Haftung für die Zahlung der strafrechtlichen Geldbuße
Der Arbeitgeber haftet zivilrechtlich für die Zahlung der strafrechtlichen Geldbußen, zu denen seine Angestellten

oder Beauftragten verurteilt worden sind.

Art. 105 - Personen, denen eine administrative Geldbuße auferlegt werden kann
Die administrative Geldbuße kann nur dem Zuwiderhandelnden auferlegt werden, selbst wenn der Verstoß von

einem Angestellten oder Beauftragten begangen worden ist.
Die administrative Entscheidung zur Schuldigerklärung kann nur gegenüber dem Zuwiderhandelnden getroffen

werden, selbst wenn der Verstoß von einem Angestellten oder Beauftragten begangen worden ist.

KAPITEL 2 — Besondere strafrechtliche Sanktionen

Art. 106 - Betriebsverbot und Unternehmensschließung
§ 1 - Für Verstöße der Stufen 3 und 4 und wenn das Gesetz es vorsieht, kann der Richter dem Verurteilten verbieten,

während eines Zeitraums von einem Monat bis zu drei Jahren das Unternehmen oder die Einrichtung, wo der Verstoß
begangen worden ist, selbst oder durch eine Zwischenperson ganz oder teilweise zu betreiben oder dort in gleich
welcher Eigenschaft beschäftigt zu werden.

Für Verstöße der Stufen 3 und 4 und wenn das Gesetz es vorsieht, kann der Richter darüber hinaus unter der
Voraussetzung, dass er seine diesbezügliche Entscheidung mit Gründen versieht, die vollständige oder teilweise
Schließung des Unternehmens oder der Einrichtung, wo die Verstöße begangen worden sind, für eine Dauer von einem
Monat bis zu drei Jahren anordnen.

§ 2 - Die Dauer der in Anwendung von § 1 verkündeten Strafe läuft ab dem Tag, an dem der Verurteilte seine Strafe
verbüßt hat oder diese verjährt ist, und bei bedingter Freilassung ab dem Tag der Freilassung, sofern diese nicht
widerrufen wird.

Sie wird jedoch an dem Tag wirksam, an dem die kontradiktorisch oder im Versäumniswege ergangene
Verurteilung endgültig geworden ist.

§ 3 - Der Richter kann die in § 1 erwähnten Strafen nur auferlegen, wenn dies notwendig ist, um dem Verstoß ein
Ende zu setzen oder um zu verhindern, dass er sich wiederholt, sofern die Verurteilung zu diesen Strafen im Verhältnis
zu der Gesamtheit der betroffenen sozioökonomischen Interessen steht. Für Verstöße der Stufe 3 können die in § 1
erwähnten Strafen außerdem nur insofern auferlegt werden, dass die Gesundheit oder Sicherheit der Personen durch
diese Verstöße gefährdet wird.

Diese Strafen beeinträchtigen die Rechte Dritter nicht.
§ 4 - Jeder Verstoß gegen die Bestimmung des Urteils oder des Entscheids, durch die ein Verbot oder eine

Schließung in Anwendung von § 1 verkündet wird, wird mit einer Sanktion der Stufe 3 geahndet.

Art. 107 - Berufsverbot und Unternehmensschließung
§ 1 - Für Verstöße der Stufen 3 und 4 und wenn das Gesetz es vorsieht, kann der Richter bei der Verurteilung des

Inhabers eines Berufs, der darin besteht, entweder für eigene Rechnung oder als Leiter, Mitglied oder Angestellter einer
Gesellschaft, einer Vereinigung, eines Zusammenschlusses oder eines Unternehmens einen oder mehrere Arbeitgeber
oder Arbeitnehmer bei der Ausführung der durch vorliegendes Gesetzbuch geahndeten Verpflichtungen zu beraten
oder zu unterstützen, diesem Berufsinhaber für eine Dauer von einem Monat bis zu drei Jahren verbieten, den
vorerwähnten Beruf direkt oder indirekt und in gleich welcher Eigenschaft auszuüben.

Für Verstöße der Stufen 3 und 4 und wenn das Gesetz es vorsieht, kann der Richter darüber hinaus unter der
Voraussetzung, dass er seine diesbezügliche Entscheidung mit Gründen versieht, die vollständige oder teilweise
Schließung des Unternehmens oder der Einrichtungen der Gesellschaft, der Vereinigung, des Zusammenschlusses oder
des Unternehmens des Verurteilten oder wovon der Verurteilte Leiter ist, für eine Dauer von einem Monat bis zu drei
Jahren anordnen.

§ 2 - Die Dauer der in Anwendung von § 1 verkündeten Strafe läuft ab dem Tag, an dem der Verurteilte seine Strafe
verbüßt hat oder diese verjährt ist, und bei bedingter Freilassung ab dem Tag der Freilassung, sofern diese nicht
widerrufen wird.

Sie wird jedoch an dem Tag wirksam, an dem die kontradiktorisch oder im Versäumniswege ergangene
Verurteilung endgültig geworden ist.

§ 3 - Der Richter kann die in § 1 erwähnten Strafen nur auferlegen, wenn dies notwendig ist, um dem Verstoß ein
Ende zu setzen oder um zu verhindern, dass er sich wiederholt, sofern die Verurteilung zu diesen Strafen im Verhältnis
zu der Gesamtheit der betroffenen sozioökonomischen Interessen steht. Für Verstöße der Stufe 3 können die in § 1
erwähnten Strafen außerdem nur insofern auferlegt werden, dass die Gesundheit oder Sicherheit der Personen durch
diese Verstöße gefährdet wird.

Diese Strafen beeinträchtigen die Rechte Dritter nicht.

§ 4 - Jeder Verstoß gegen die Bestimmung des Urteils oder des Entscheids, durch die ein Verbot oder eine
Schließung in Anwendung von § 1 verkündet wird, wird mit einer Sanktion der Stufe 3 geahndet.
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KAPITEL 3 — Auf strafrechtliche Sanktionen anwendbare Regeln

Art. 108 - Rückfall
Bei Rückfall im Jahr nach einer Verurteilung wegen eines Verstoßes gegen die Bestimmungen von Buch II kann die

Strafe auf das Doppelte der Höchststrafe erhöht werden.
Buch I Kapitel V des Strafgesetzbuches ist nicht anwendbar auf die in Buch II erwähnten Verstöße.

Art. 109 - Teilnahme am Verstoß
Buch I Kapitel VII des Strafgesetzbuches ist anwendbar auf die in Buch II erwähnten Verstöße.

Art. 110 - Mildernde Umstände
Liegen mildernde Umstände vor, kann die Geldbuße auf einen Betrag unter dem gesetzlichen Mindestbetrag

herabgesetzt werden, ohne dass sie jedoch 40% des vorgeschriebenen Mindestbetrags unterschreiten darf.
Die dem Sozialversicherten auferlegte Geldbuße kann gemäß Artikel 85 des Strafgesetzbuches auf einen Betrag

unter dem gesetzlichen Mindestbetrag herabgesetzt werden, wenn dies durch seine finanzielle Lage aufgrund der
Tatsache gerechtfertigt ist, dass über ihn auch eine Einschränkung, eine Aussetzung oder ein vollständiger oder
teilweiser Ausschluss des Rechts auf einen in Artikel 230 erwähnten Sozialvorteil verhängt werden kann.

Liegen mildernde Umstände vor, kann die Gefängnisstrafe gemäß Artikel 85 des Strafgesetzbuches herabgesetzt
werden.

KAPITEL 4 — Auf administrative Geldbußen anwendbare Regeln

Art. 111 - Rückfall
Bei Rückfall im Jahr nach einer administrativen oder gerichtlichen Entscheidung zur Schuldigerklärung oder nach

einer administrativen Entscheidung zur Auferlegung einer administrativen Geldbuße der Stufe 1, 2, 3 oder 4 oder zur
Verurteilung zu einer Sanktion der Stufe 1, 2, 3 oder 4 kann der Betrag der administrativen Geldbuße auf das Doppelte
des Höchstbetrags erhöht werden.

Diese Frist von einem Jahr läuft ab dem Tag, an dem gegen die administrative Entscheidung keine Beschwerde
mehr eingelegt werden kann oder an dem die gerichtliche Entscheidung formell rechtskräftig geworden ist.

Die Frist wird berechnet ab dem Soundsovielten bis zum Tag vor dem Soundsovielten, und zwar ab dem Tag nach
dem Tag der Handlung oder des Ereignisses, durch die beziehungsweise das sie beginnt.

Art. 112 - Tatmehrheitliches Zusammentreffen von Verstößen
Bei Zusammentreffen mehrerer Verstöße werden die Beträge der administrativen Geldbußen kumuliert, ohne dass

sie dabei jedoch das Doppelte des Höchstbetrags der höchsten administrativen Geldbuße überschreiten dürfen.

Art. 113 - Tateinheitliches Zusammentreffen von Verstößen und Zusammentreffen durch einheitlichen Vorsatz
Wenn ein und dieselbe Tat mehrere Verstöße darstellt oder wenn unterschiedliche Verstöße, die der zuständigen

Verwaltung gleichzeitig vorgelegt werden, die aufeinander folgend durchgeführte und fortgesetzte Verwirklichung
desselben Straftatsvorsatzes darstellen, wird alleine die schwerste administrative Geldbuße auferlegt.

Wenn die zuständige Verwaltung feststellt, dass Verstöße, die bereits Gegenstand einer Entscheidung zur
Auferlegung einer endgültigen administrativen Geldbuße waren, zusammen mit anderen bei ihr anhängigen Taten, die
- ihr Nachweis vorausgesetzt - dieser Entscheidung vorausgehen, die aufeinander folgend durchgeführte und
fortgesetzte Verwirklichung desselben Straftatsvorsatzes darstellen, berücksichtigt sie bei der Festlegung der
administrativen Geldbuße die bereits auferlegten administrativen Geldbußen. Wenn diese ihr für eine gerechte
Ahndung aller Verstöße ausreichend erscheinen, spricht sie sich über die Schuldfrage aus und verweist in ihrer
Entscheidung auf die bereits auferlegten administrativen Geldbußen. Die Gesamtheit der in Anwendung des
vorliegenden Artikels auferlegten administrativen Geldbußen darf den Höchstbetrag der schwersten administrativen
Geldbuße nicht überschreiten.

Art. 114 - Tilgung der administrativen Geldbuße
Für die Festlegung des Betrags der administrativen Geldbuße darf eine Entscheidung zur Auferlegung einer

administrativen Geldbuße oder zur Schuldigerklärung, die drei Jahre oder mehr vor den Taten angenommen worden
ist, nicht berücksichtigt werden. Diese Frist von drei Jahren läuft ab dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung wirksam
geworden ist oder an dem die gerichtliche Entscheidung, die über die Beschwerde des Zuwiderhandelnden befindet,
formell rechtskräftig geworden ist.

Art. 115 - Mildernde Umstände
Liegen mildernde Umstände vor, kann die administrative Geldbuße auf einen Betrag unter dem gesetzlichen

Mindestbetrag herabgesetzt werden, ohne dass sie jedoch 40% des vorgeschriebenen Mindestbetrags unterschreiten
darf.

Die dem Sozialversicherten auferlegte administrative Geldbuße kann auf einen Betrag unter dem gesetzlichen
Mindestbetrag herabgesetzt werden, ohne dass sie einen Euro unterschreiten darf, wenn dies durch seine finanzielle
Lage aufgrund der Tatsache gerechtfertigt ist, dass über ihn auch eine Einschränkung, eine Aussetzung oder ein
vollständiger oder teilweiser Ausschluss des Rechts auf einen in Artikel 230 erwähnten Sozialvorteil verhängt werden
kann.

Art. 116 - Aufschub
§ 1 - Die zuständige Verwaltung darf beschließen, dass die Durchführung der Entscheidung zur Auferlegung einer

administrativen Geldbuße ganz oder teilweise aufgeschoben wird, sofern während der fünf Jahre vor dem neuen
Verstoß dem Zuwiderhandelnden keine administrative Geldbuße der Stufe 2, 3 oder 4 auferlegt worden ist oder er zu
keiner strafrechtlichen Sanktion der Stufe 2, 3 oder 4 verurteilt worden ist.

Eine zu einem früheren Zeitpunkt auferlegte oder verkündete Sanktion der Stufen 1, 2, 3 und 4 für Taten, die durch
ein und denselben Straftatsvorsatz verbunden sind, ist jedoch kein Hindernis für die Gewährung eines Aufschubs.

§ 2 - Die Verwaltung gewährt den Aufschub mit derselben Entscheidung als derjenigen, mit der sie die Geldbuße
auferlegt.

Die Entscheidung, mit der der Aufschub gewährt oder verweigert wird, muss mit Gründen versehen sein.
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§ 3 - Die Probezeit darf weder weniger als ein Jahr noch mehr als drei Jahre ab dem Datum der Notifizierung der
Entscheidung zur Auferlegung der administrativen Geldbuße oder dem Datum des formell rechtskräftig gewordenen
Urteils oder Entscheids betragen.

§ 4 - Der Aufschub wird von Rechts wegen widerrufen, wenn während der Probezeit ein neuer Verstoß begangen
worden ist, der die Anwendung einer administrativen Geldbuße einer höheren Stufe als derjenigen der administrativen
Geldbuße, die zu einem früheren Zeitpunkt Gegenstand eines Aufschubs war, zur Folge hat.

§ 5 - Der Aufschub kann widerrufen werden, wenn während der Probezeit ein neuer Verstoß begangen worden ist,
der die Anwendung einer administrativen Geldbuße der gleichen oder einer tieferen Stufe als derjenigen der
administrativen Geldbuße, die zu einem früheren Zeitpunkt Gegenstand eines Aufschubs war, zur Folge hat.

§ 6 - Im Hinblick auf den Vergleich der Stufen der Geldbußen dürfen diese nicht mit der Anzahl der betreffenden
Arbeitnehmer, Bewerber um einen Arbeitsplatz, Kinder, Personalmitglieder auf Probe, Selbständigen oder selbständi-
gen Praktikanten multipliziert werden.

§ 7 - Der Aufschub wird mit derselben Entscheidung als derjenigen widerrufen, mit der die administrative
Geldbuße für den neuen, während der Probezeit begangenen Verstoß auferlegt wird.

In der Entscheidung wird der Widerruf des Aufschubs sowohl dann vermerkt, wenn der Widerruf von Rechts
wegen erfolgt als auch wenn er dem Ermessen der zuständigen Verwaltung überlassen bleibt.

§ 8 - Die administrative Geldbuße, die infolge des Widerrufs des Aufschubs vollstreckbar wird, wird unbegrenzt
mit derjenigen kumuliert, die für den neuen Verstoß auferlegt wird.

§ 9 - Im Falle einer Beschwerde gegen die Entscheidung der zuständigen Verwaltung zur Auferlegung einer
administrativen Geldbuße können die Arbeitsgerichte den von der zuständigen Verwaltung gewährten Aufschub nicht
widerrufen. Sie können jedoch den Aufschub gewähren, wenn die zuständige Verwaltung ihn verweigert hat.

(...)
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
Gegeben zu Nizza, den 6. Juni 2010

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
D. REYNDERS

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten
Frau L. ONKELINX

Die Ministerin des Innern
Frau A. TURTELBOOM

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

Die Ministerin der Beschäftigung
Frau J. MILQUET

Die Ministerin der Selbständigen
Frau S. LARUELLE

Der Staatssekretär für die Koordinierung der Betrugsbekämpfung
C. DEVLIES

Mit dem Staatssiegel versehen:
Der Minister der Justiz

S. DE CLERCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2012/22073]N. 2012 — 713
11 JANUARI 2012. — Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling
van het personeelsplan 2012 van het Fonds voor de beroepsziekten

Het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten,

Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de
vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd
op 3 juni 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatrege-
len met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen
van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het
bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op de bestuursovereenkomst 2010-2012 van het Fonds voor de
beroepsziekten;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Fonds voor de
beroepsziekten van 9 januari 2012;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2012/22073]F. 2012 — 713
11 JANVIER 2012. — Arrêté du Comité de gestion fixant le plan

du personnel 2012 du Fonds des maladies professionnelles

Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles,

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et
à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le
3 juin 1970;

Vu l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions et notamment l’article 19, § 1er;

Vu le contrat d’administration 2010-2012 du Fonds des maladies
professionnelles;

Vu l’avis du Conseil de direction du Fonds des maladies profession-
nelles du 9 janvier 2012;
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